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Fünfundzwanzigstes Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 

Vom 28. Oktober 1988 

Die Landessynode hat folgendes Kirchengesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche 

von Westfalen vom L Dezember 1953 (KABl. 1954 
S. 25), zuletzt geändert durch das Vierundzwanzig
ste Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenord
nung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 
13. November 1987 (KABl. S. 222), wird wie folgt 
geändert: 

1. In Artikel 26 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort 
,,kirchlichen" durch das Wort „Kirchlichen" 
ersetzt. 

2. Artikel 56 Buchstabe c erhält folgende Fas
sung: 
„c) die Verantwortung für den Kirchlichen 

Unterricht." 

3. In Artikel 110 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 
,,kirchlichen" durch das Wort „Kirchlichen" 
ersetzt. 

4. Art i k e 1 114 Absatz 2 Satz 10 erhält folgende 
Fassung: 
„Sie hat die Verantwortung für die christliche 
Erziehung in Haus, Schule und Gemeinde so
wie für den evangelischen Religionsunterricht 
an den öffentlichen und privaten Schulen." 
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5. In Artikel 114 Absatz 2 Satz 14 wird das 
Wort „pfarramtlichen" durch das Wort „Kirch
lichen" ersetzt. 

6. In Artikel 137 Absatz 2 Satz 11 wird das 
Wort „pfarramtlichen" durch das Wort „Kirch
lichen" und die Worte „die Evangelischen Un
terweisung" durch die Worte „den evangeli
schen Religionsunterricht" ersetzt. 

7. Die Überschrift von Art i k e 1 18 6 erhält fol
gende Fassung: 
,,IV. Die evangelische Erziehung und die Kon
firmation". 

8. In Artikel 186 Satz 1 werden die Worte „und 
Unterweisung" gestrichen. 

9. In Artikel 186 Satz 6 werden die Worte „an 
der Evangelischen Unterweisung" durch die 
Worte „am evangelischen Religionsunterricht" 
ersetzt. 

10. In Artikel 186 Satz 7 wird das Wort „pfarr
amtliche" durch das Wort „Kirchliche" ersetzt. 

11. Art i k e 1 18 7 Absatz 1 erhält folgende Fas
sung: 

,,(1) Der evangelische Religionsunterricht 
wird auf der Grundlage der Heiligen Schrift 
Alten und Neuen Testaments und in Überein
stimmung mit den in der Evangelischen Kir
che von Westfalen geltenden Bekenntnissen 
erteilt." 

12. Art i k e 1 1 8 7 Absatz 2 erhält folgende Fas
sung: 

,,(2) Die Lehrer erteilen den evangelischen 
Religionsunterricht als Glieder der Kirche, die 
sie zu diesem Zweck bevollmächtigt." 

13. Artikel 188 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Der Kirchliche Unterricht hat die be

sondere Aufgabe, auf die Konfirmation und 
auf die Feier des Heiligen Abendmahls vorzu
bereiten. 

(2) Dem Kirchlichen Unterricht liegen die 
Bibel, der in der Gemeinde geltende Katechis
mus und das Gesangbuch zugrunde. 

(3) Der Kirchliche Unterricht wird nach 
einem von der Landessynode genehmigten 
Lehrplan erteilt." 

14. Artikel 189 Absätze 1, 2 und 3 entfallen. 
In Absatz 4 entfällt die Absatzbezeichnung 
,,(4)". 

15. Artikel 191 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Die Aufnahme in den Kirchlichen Un

terricht setzt in der Regel die Teilnahme am 
evangelischen Religionsunterricht voraus. 

(2) Kinder, die nicht der Evangelischen Kir
che angehören, können am Kirchlichen Unter
richt teilnehmen. Ungetaufte Kinder können 
während der Unterrichtszeit oder im Konfir
mationsgottesdienst getauft werden." 

16. Art i k e 1 19 2 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Etwa ein Vierteljahr vor der Konfirma

tion findet unter Mitwirkung des Presbyte
riums ein ausführliches Unterrichtsgespräch 
statt, in dem die Konfirmanden darlegen sol
len, was sie vom christlichen Glauben wissen 
und wie sie ihn verstehen. Das Presbyterium 
kann beschließen, Eltern und Paten zu diesem 
Gespräch einzuladen. 

(2) Nach diesem Unterrichtsgespräch ent
scheidet das Presbyterium über die Zulassung 
zur Konfirmation." 

17. Art i k e 1 1 9 3 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Ein Kind soll durch Beschluß des Pres

byteriums vom Kirchlichen Unterricht oder 
von der Konfirmation zurückgestellt werden, 
wenn es 
a) die aus dem Besuch des Kirchlichen Unter

richts erwachsenden Verpflichtungen be
harrlich verletzt 
oder 

b) durch sein Verhalten zu erkennen gibt, daß 
es den Sinn der Konfirmation ablehnt. 
(2) Gegen die Zurückstellung ist Einspruch 

beim Superintendenten zulässig; dieser ent
scheidet endgültig. 

(3) Die Zurückstellung soll dazu dienen, zur 
Umkehr zu rufen; daher soll sie nur bis zu dem 
Zeitpunkt erfolgen, an dem die Gründe für die 
Zurückstellung nicht mehr vorliegen." 

18. Art i k e 1 19 4 Absatz 1 Satz 2 entfällt. 

19. Artikel 196 -Absatz 2 erhält folgende Fas
sung: 

,,(2) Gegen einen ablehnenden Beschluß 
steht dem Zurückgewiesenen Beschwerde 
beim Superintendenten zu. Dieser entscheidet 
endgültig." 

20. In Artikel 19 8 Absatz 1 Satz 5 werden die 
Worte „die Evangelische Unterweisung" durch 
die Worte „den evangelischen Religionsunter
richt" ersetzt. 

Artikel 2 
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1989 in 

Kraft. 

Bielefeld, den 28. Oktober 1988 

Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit ver
kündet. 

Bielefeld, den 28. November 1988 

(L.S.) 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Die Kirchenleitung 

D. Linnemann 



Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen- Nr. 9 vom 19. Dezember 1988 223 

Sechsundzwanzigstes Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 

Vom 28. Oktober 1988 

Die Landessynode hat folgendes Kirchengesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche 

von Westfalen vom 1. Dezember 1953 (KABl. 1954 
S. 25), zuletzt geändert durch das Vierundzwanzig
ste Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenord
nung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 
13. November 1987 (KABl. S. 222), wird wie folgt 
geändert: 

Art i k e 1 3 erhält folgenden Satz 3: 
„Sie pflegt besondere Beziehungen zu den 
Kirchen, mit denen sie in Kirchengemein
schaft im Sinne der Konkordie reformatori
scher Kirchen in Europa (Leuenberger Kon-

kordie) oder einer anderen zwischenkirchli
chen Vereinbarung steht." 

Artikel 2 
Dieses Kirchengesetz tritt mit seiner Verkün

dung in Kraft. 

Bielefeld, den 28. Oktober 1988 

Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit ver
kündet. 

Bielefeld, den 28. November 1988 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Die Kirchenleitung 

(L.S.) D. Linnemann 

Siebenundzwanzigstes Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 

Vom 28. Oktober 1988 

Die Landessynode hat folgendes Kirchengesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche 

von Westfalen vom 1. Dezember 1953 (KABl. 1954 
S. 25), zuletzt geändert durch das Vierundzwanzig
ste Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenord
nung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 
13. November 1987 (KABl. S. 222), wird wie folgt 
geändert: 

Artikel 11 7 erhält folgende Fassung: 
„Die Landessynode wählt den Präses und die 
übrigen Mitglieder der Kirchenleitung, die 
von ihr zu bestimmenden Mitglieder der Kir
chengerichte und des Theologischen Prü
fungsamtes sowie die Abgeordneten zur Syn-

ode der Evangelischen Kirche der Union und 
zur Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland." 

Artikel 2 

Das Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 

Bielefeld, den 28. Oktober 1988 

Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit ver
kündet. 

Bielefeld, den 28. November 1988 

(L.S.) 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Die Kirchenleitung 

D. Linnemann 

Kirchengesetz über die Ordnung des Kirchlichen Unterrichts 
in der Evangelischen Kirche von Westfalen 

Vom 28. Oktober 1988 

Die Landessynode hat folgendes Kirchengesetz 
beschlossen: 

Grundlage und Ziel 
§ 1 

(1) Der Kirchliche Unterricht gründet im Tauf
und Missionsbefehl Jesu Christi: ,,Mir ist gegeben 

alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum 
gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: 
Taufet sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie 
halten alles, was ich euch befohlen habe. Und 
siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende" (Matth. 28, 18-20). 
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(2) Der Kirchliche Unterricht ist ein wichtiger 
Abschnitt auf dem Weg, den jungen Menschen mit 
Taufe und Abendmahl zu einem mündigen und 
verantwortlichen Christsein in Gemeinde und 
Gesellschaft gehen. 

(3) Ziel des Kirchlichen Unterrichts ist es, durch 
die Begegnung mit dem Evangelium die Konfir
mandinnen und Konfirmanden in einer ihrer 
Altersstufe gemäßen Weise zum Glauben an den 
lebendigen Jesus Christus zu rufen und ihnen 
ein verantwortliches Christsein im persönlichen 
Leben, in der Gemeinde und in der Gesellschaft 
zu ermöglichen. Er beteiligt sie am Leben der 
Gemeinde, vermittelt ihnen grundlegende Kennt
nisse der biblischen Inhalte, macht sie vertraut mit 
dem Bekenntnis und Leben der Kirche und beglei
tet sie seelsorgerlich. Er hat die besondere Auf
gabe, auf die Konfirmation und auf die Feier des 
Heiligen Abendmahls vorzubereiten. 

Beteiligte 
§ 2 

Presbyterium 
(1) Das Presbyterium trägt die Verantwortung 

für den Kirchlichen Unterricht. Es kann einzelnen 
seiner Mitglieder besondere Verantwortung für 
den Kirchlichen Unterricht übertragen. 

(2) Das Presbyterium hat die notwendigen säch
lichen und finanziellen Voraussetzungen für die 
Durchführung der unterrichtlichen Veranstaltun
gen zu schaffen. Dazu gehört die Bereitstellung von 
sachgerecht eingerichteten Räumen, von Unter
richtsmaterialien und von Bild- und Tonträgern. 

(3) Mitglieder des Presbyteriums nehmen nach 
Absprache mit den Unterrichtenden an Unter
richtsstunden und anderen Veranstaltungen des 
Kirchlichen Unterrichts teil, um die Konfirmandin
nen und Konfirmanden sowie das Unterrichtsge
schehen zu begleiten. 

§3 
Unterrichtende 

(1) Der Kirchliche Unterricht wird in der Regel 
von dem zuständigen Pfarrer oder der zuständigen 
Pfarrerin erteilt. 

(2) Im Einvernehmen mit dem Presbyterium 
können für bestimmte Aufgaben andere Mitarbei
ter oder Mitarbeiterinnen sowie Eltern an der 
Durchführung des Kirchlichen Unterrichts betei
ligt werden. Das gilt insbesondere für Freizeiten, 
Wochenendseminare, Konfirmandennachmittage 
und Praktika. 

(3) Das Presbyterium kann aus besonderen 
Gründen beschließen, daß der Kirchliche Unter
richt für einen längeren Zeitraum von einem ande
ren Pfarrer, einer anderen Pfarrerin oder von reli
gionspädagogisch ausgebildeten Mitarbeitern oder 
Mitarbeiterinnen erteilt wird. Dazu ist die Zustim
mung des Kreissynodalvorstandes erforderlich. 

§4 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 

(1) Alle evangelischen Kinder, die in dem 
betreffenden Jahr ihr 7. Schulbesuchsjahr begin
nen, sind zum Kirchlichen Unterricht einzuladen. 

Für die Aufnahme wird in der Regel die Teilnahme 
am evangelischen Religionsunterricht in der 
Schule vorausgesetzt. 

(2) Kinder, die nicht der evangelischen Kirche 
angehören, können am Kirchlichen Unterricht teil
nehmen. Die Konfirmation setzt die Zugehörigkeit 
zur evangelischen Kirche voraus. Ungetaufte Kin
der können während der Unterrichtszeit oder im 
Konfirmationsgottesdienst getauft werden. Erfolgt 
ihre Taufe im Konfirmationsgottesdienst, so tritt 
sie an die Stelle der Konfirmation. 

(3) Erwachsene Gemeindeglieder können nach 
entsprechender Vorbereitung auf Beschluß des 
Presbyteriums konfirmiert werden. 

§ 5 
Eltern und Paten 

(1) Die Zusammenarbeit mit den Eltern der 
Konfirmandinnen und Konfirmanden soll sowohl 
den Kirchlichen Unterricht als auch das gemein
same Lernen, Glauben und Leben in Familie und 
Gemeinde fördern. In die Zusammenarbeit sind 
nach Möglichkeit auch die Paten einzubeziehen. 

(2) Die Eltern und die Paten sollen eingeladen 
werden, gelegentlich an Unterrichtsstunden teilzu
nehmen. 

(3) Die Eltern sollen zu Veranstaltungen und 
Seminaren - auch zusammen mit den Konfirman
dinnen und Konfirmanden - eingeladen werden, in 
denen Ergebnisse des Unterrichts vorgestellt, 
Informationen über den Unterricht ausgetauscht 
und Fragen des Glaubens und der Erziehung 
behandelt werden. Die Paten sind nach Möglich
keit zu beteiligen. 

§ 6 
Gemeinde 

(1) Die Gemeinde hat teil an der Verantwortung 
für die Konfirmandinnen und Konfirmanden. Sie 
ist immer wieder an ihre Mitverantwortung zu 
erinnern. Sie soll die Konfirmandinnen und Konfir
manden in ihre Fürbitte einschließen. Bei der 
Gestaltung der Gottesdienste ist deren Anwesen
heit zu berücksichtigen. 

(2) Zwischen den Konfirmandinnen und Kon
firmanden, einzelnen Gemeindegliedern und Ge
meindegruppen sollen Begegnungen ermöglicht 
und Kontakte hergestellt werden, damit generatio
nenübergreifendes Lernen, Glauben und Leben in 
der Gemeinde erfahren werden kann. 

Inhalte 
§ 7 

Gottesdienst 
(1) Zur Konfirmandenzeit gehört wie zum 

gesamten Christenleben der Besuch des Gottes
dienstes. 

(2) Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
und ihre Eltern sind zu den Gottesdiensten einzula
den. Einige Gottesdienste sind zusammen mit den 
Konfirmandinnen und Konfirmanden vorzuberei
ten und zu gestalten. 

(3) Das Presbyterium kann beschließen, die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden jeweils eines 
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Jahrgangs im Rahmen der Abendmahlsunterwei
sung zum Abendmahl einzuladen. Die mit der 
Konfirmation verbundene allgemeine Zulassung 
zum Abendmahl bleibt davon unberührt. 

§8 
Unterricht 

(1) Dem Kirchlichen Unterricht liegen die 
Bibel, der in der Gemeinde geltende Katechismus 
und das Gesangbuch zugrunde'. 

(2) Der Kirchliche Unterricht wird nach einem 
von der Landessynode genehmigten Lehrplan er
teilt. 

(3) Auf der Grundlage des Lehrplans erstellt der 
Pfarrer oder die Pfarrerin im Einvernehmen mit 
dem Presbyterium jeweils den konkreten Unter
richtsplan. Dabei sind die Gruppenzusammen
setzung, die Begabungsunterschiede, die Lern
fähigkeit der Gruppe und die unterschiedlichen 
Lerndimensionen als Planungsgesichtspunkte zu 
berücksichtigen. 

(4) Im Kirchlichen Unterricht sind Arbeits- und 
Anschauungsmittel einzusetzen, die den Zielen 
und Inhalten des Kirchlichen Unterrichts entspre
chen. 

(5) Die Durchführung des Kirchlichen Unter
richts ist in einem Unterrichtsbegleitbuch festzu
halten. Es muß neben einer Anwesenheitsliste 
Themen und Aufgaben der erteilten Stunden ent
halten. 

Organisation 
§ 9 

Anmeldung 
(1) Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 

werden in der Gemeinde unterrichtet und konfir
miert, der sie zugehören. Ausnahmen sind nur 
aufgrund einer pfarramtlichen Bescheinigung zu
lässig. 

(2) Die Eltern melden ihr Kind beim zuständi
gen Pfarrer oder bei der zuständigen Pfarrerin zum 
Kirchlichen Unterricht an. Ist das Kind in einer 
anderen Kirchengemeinde getauft, so ist eine 
Bescheinigung über die Taufe vorzulegen. 

(3) Für Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
die während der Unterrichtszeit umziehen, ist bei 
der Neuanmeldung dem zuständigen Pfarrer oder 
der zuständigen Pfarrerin eine Bescheinigung über 
die bisherige Teilnahme am Unterricht vorzulegen. 

§ 10 
Beginn und Ende der Unterrichtszeit 

(1) Der Kirchliche Unterricht wird in der Regel 
während des 7. und 8. Schulbesuchsjahres der 
angemeldeten Kinder durchgeführt. Er beginnt 
spätestens nach den Sommerferien und endet mit 
dem Konfirmationsgottesdienst. Dieser findet nach 
Ostern des übernächsten Kalenderjahres statt. 

(2) Das Presbyterium kann die Dauer des Kirch
lichen Unterrichts um ein Jahr verlängern, indem 
die Kinder bereits im 6. Schulbesuchsjahr in den 
Kirchlichen Unterricht aufgenommen werden. Der 
Unterricht während des 7. und 8. Schulbesuchsjah
res darf in diesem Fall nicht gekürzt werden. 

(3) Zu Beginn der Unterrichtszeit werden die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden, die Eltern 
und die Paten zu einem Gottesdienst eingeladen, in 
dem alle Beteiligten auf ihre Verantwortung für die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie für 
den Kirchlichen Unterricht hingewiesen werden. 

( 4) In den Schulferien findet in der Regel kein 
Unterricht statt. 

§ 11 
Unterrichtsgruppen 

(1) Der Kirchliche Unterricht kann auf Be
schluß des Presbyteriums in mehreren Gruppen 
eines Jahrgangs durchgeführt werden, wenn dies 
aus pädagogischen Gründen geboten ist. 

(2) Bei mehr als 25 Konfirmandinnen und Kon
firmanden muß die Gruppe geteilt werden. Eine 
Abweichung von dieser Bestimmung bedarf der 
Zustimmung des Kreissynodalvorstandes. 

§ 12 
Unterrichtsstunden und Veranstaltungen 

(1) Der Kirchliche Unterricht wird wöchentlich 
in einer Doppelstunde zu 90 Minuten erteilt. 
Absprachen mit den Schulen bezüglich der Tage, 
an denen der Kirchliche Unterricht stattfindet, sind 
einzuhalten. 

(2) Werden in einem Pfarrbezirk zwei oder mehr 
Unterrichtsgruppen eines Jahrgangs eingerichtet, 
so kann die wöchentliche Unterrichtszeit 60 Minu
ten pro Gruppe betragen. 

(3) In den Kirchlichen Unterricht können fol
gende Veranstaltungen einbezogen werden: 
a) Konfirmandenfreizeiten 
b) Wochenendseminare 
c) Konfirmandennachmittage 
d) Praktika. 

Diese Veranstaltungen können auf Beschluß 
des Presbyteriums bis zu einer Höchstzahl von 
15 Doppelstunden auf die Gesamtzeit des konti
nuierlichen Unterrichts angerechnet werden, so
weit Inhalte des Kirchlichen Unterrichts dort 
behandelt worden sind. 

§ 13 
Andere Organisationsformen 

(1) Ist die Durchführung des wöchentlichen 
Unterrichts auf Grund örtlicher Gegebenheiten 
nicht möglich, so kann das Landeskirchenamt auf 
Antrag des Presbyteriums die Einrichtung einer 
anderen Organisationsform genehmigen. Die Zahl 
der insgesamt zu erteilenden Unterrichtsstunden 
darf dadurch nicht verringert werden. Vor der 
Entscheidung ist der Kreissynodalvorstand zu 
hören. 

(2) Für besondere Gruppen von Konfirmandin
nen und Konfirmanden, z. B. Behinderte, kann der 
Kirchliche Unterricht in bezug auf Beginn, Dauer, 
Inhalte, Form und Organisation auf Beschluß des 
Presbyteriums gemäß den jeweiligen Möglichkei
ten und Erfordernissen durchgeführt werden. 
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Abschluß 
§ 14 

Zulassung zur Konfirmation 
(1) Etwa ein Vierteljahr vor der Konfirmation 

findet unter Mitwirkung des Presbyteriums ein 
ausführliches Unterrichtsgespräch statt, in dem die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden darlegen, 
was sie vom christlichen Glauben wissen und ver
stehen, welchen Merkstoff sie gelernt und welche 
neuen Lebens- und Glaubenserfahrungen sie in 
und mit der Gemeinde durch den Kirchlichen 
Unterricht gemacht haben. Zu diesem Gespräch 
können aufgrund eines Beschlusses des Presbyte
riums die Eltern und die Paten eingeladen werden. 

(2) Nach diesem Unterrichtsgespräch entschei
det das Presbyterium über die Zulassung der Kon
firmandinnen und Konfirmanden zur Konfirma
tion. 

§ 15 
Zurückstellung 

(1) Konfirmandinnen oder Konfirmanden sollen 
auf Beschluß des Presbyteriums vom Kirchlichen 
Unterricht oder von der Konfirmation zurückge
stellt werden, wenn sie 
a) die aus dem Besuch des Kirchlichen Unterrichts 

erwachsenden Verpflichtungen beharrlich ver
letzen oder 

b) durch ihr Verhalten zu erkennen geben, daß sie 
den Sinn der Konfirmation ablehnen. 
(2) Zeigt ein Kind ein Verhalten, das zu einer 

Zurückstellung führen kann, hat der Pfarrer oder 
die Pfarrerin unverzüglich ein Gespräch mit der 
Konfirmandin oder dem Konfirmanden und den 
Eltern zu führen. Zu diesem Gespräch können 
Beauftragte des Presbyteriums hinzugezogen wer
den. In diesem Gespräch ist auf die Möglichkeit 
einer Zurückstellung hinzuweisen. 

(3) Beschließt das Presbyterium die Zurückstel
lung, müssen die Eltern auf ihr Einspruchsrecht 
beim Superintendenten hingewiesen werden; die
ser entscheidet endgültig. 

(4) Die Zurückstellung soll dazu dienen, zur 
Umkehr zu rufen, daher soll sie nur bis zu dem 
Zeitpunkt erfolgen, an dem die Gründe für die 
Zurückstellung nicht mehr vorliegen. 

(5) Konfirmandinnen oder Konfirmanden kön
nen auf eigenen Wunsch von der Konfirmation 
zurückgestellt werden. Der Pfarrer oder die Pfarre
rin hat vor der Entscheidung ein seelsorgerliches 
Gespräch mit ihnen und ihren Eltern zu führen. 

(6) Über die Unterrichtsteilnahme und die 
Zurückstellung ist eine Bescheinigung auszu
stellen. 

§ 16 
Vorstellung 

Vor der Konfirmation stellen sich die Konfir
mandinnen und Konfirmanden in einem Gottes
dienst, den sie vorbereiten und mitgestalten, der 
Gemeinde vor. 

§ 17 
Konfirmation 

(1) Die Konfirmation ist der Abschluß eines 
wichtigen Abschnitts auf dem Wege der Einübung 
in den christlichen Glauben und eine Segenshand
lung für den weiteren Lebensweg. 

(2) In der Feier der Konfirmation bekennen die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden im Ver
trauen auf Gottes Hilfe mit der Gemeinde ihren 
Glauben an den Dreieinigen Gott. Unter Handauf
legung und unter Fürbitte der Gemeinde wird 
ihnen der Segen Gottes zugesprochen. Für ihren 
Lebensweg empfangen sie ein Wort der Heiligen 
Schrift. Sie werden zum Abendmahl zugelassen 
und eingeladen. Sie erhalten das Recht, Pate zu 
werden. 

(3) Die Konfirmation erfolgt im Gemeindegot
tesdienst an einem Sonntag oder kirchlichen Feier
tag nach der von der Landessynode genehmigten 
Agende. 

(4) Wer zur Konfirmation zugelassen ist, aber 
aus zwingenden Gründen an der Teilnahme am 
Konfirmationsgottesdienst verhindert ist, kann zu 
einem späteren Zeitpunkt konfirmiert werden. 
Soweit es erforderlich ist, wird über die Zulassung 
eine Bescheinigung ausgestellt. 

(5) Die Konfirmation darf außerhalb des 
Gemeindegottesdienstes nur in dringenden Fällen 
mit Genehmigung des Presbyteriums und in 
Anwesenheit von wenigstens zwei Mitgliedern des 
Presbyteriums stattfinden. 

(6) Die Konfirmation ist in das Kirchenbuch der 
Gemeinde einzutragen, in der sie vollzogen worden 
ist. 

Weiterführung 
§ 18 

(1) Die Gemeinde hat auch nach der Konfirma
tion ihre Verantwortung für die Jugendlichen 
wahrzunehmen. 

(2) In jeder Gemeinde sollen Angebote von 
Jugendarbeit bestehen, zu denen die konfirmierten 
Jugendlichen eingeladen werden. Sie sollen Gele
genheit zur verantwortlichen Mitarbeit in der 
Gemeinde erhalten. 

Inkrafttreten 
§ 19 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1989 in 
Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt das Kirchenge
setz über die Ordnung des Kirchlichen Unterrichts 
in der Evangelischen Kirche von Westfalen -
Rahmenordnung - vom 20. Oktobe~ 1972 (KABl. 
Seite 236) außer :Kraft. 

Bielefeld, den 28. Oktober 1988 

Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit ver
kündet. 

Bielefeld, den 4. November 1988 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Die Kirchenleitung 

(L.S.) D. Linnemann 
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Bekanntmachung des Landeskirchlichen Haushaltsplanes 1989 

Landeskirchenamt Bielefeld, den 17.11.1988 
Az.: B 1-16/89 
Die Landessynode hat auf ihrer Tagung vom 24. bis 28. Oktober 1988 folgenden Haushalt der EKvW für 
das Haushaltsjahr 1989 beschlossen: 

Allgemeiner Haushalt 

0 Allgemeine kirchliche Dienste 
1 Besondere kirchliche Dienste 
2 Kirchliche Sozialarbeit 
4 Öffentlichkeitsarbeit 
5 Bildungswesen und Wissenschaft 
7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung 
8 Verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens 
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Gesamtsumme: 

Sonder-Haushalt Teil I 

3 Gesamtkichliche Aufgaben, Ökumene und Weltmission 
4 Öffentlichkeitsarbeit 
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Gesamtsumme: 

Sonder-Haushalt Teil II 

0 Allgemeine kirchliche Dienste 
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Gesamtsumme: 

Allgemeiner Haushalt 

Sonder-Haushalt Teil I 

Sonder-Haushalt Teil II 

Gesamtübersicht 

Einnahmen 
Ausgaben 
Über-/Zuschuß H 

Einnahmen 
Ausgaben 
Über-/Zuschuß (-) 

Einnahmen 
Ausgaben 
Über-/Zuschuß (-) 

Gesamt-Einnahme 
Gesamt-Ausgabe 

Über-/Zuschuß (-) 

Einnahmen 
DM 

90.000 
22.000 

13.000 
3.403.000 
6.997.000 

61.650.000 

72.175.000 

62.556.000 

62.556.000 

8.025.000 
170.108.000 

178.133.000 

72.175.000 
72.175.000 

0 

62.556.000 
62.556.000 

0 

178.133.000 
178.133.000 

0 

312.864.000 
312.864.000 

0 

Ausgaben 
DM 

17.116.000 
11.616.000 
7.277.000 
1.593.000 

10.984.000 
18.791.000 

1.898.000 
2.900.000 

72.175.000 

41.580.000 
310.000 

20.666.000 

62.556.000 

119.835.000 
58.298.000 

178.133.000 

Beschluß der Landessynode über die jährliche Verteilung der Kirchen
steuern gemäß § 4 des Finanzausgleichsgesetzes 

Landeskirchenamt 
Az.: 47285 / B 2- 03 

Gemäß § 4 Absatz 2 des Finanzausgleichsgeset
zes wird die Verteilung der Kirchensteuern für das 
Jahr 1989 wie folgt geregelt: 

Von dem Gesamtkirchensteueraufkommen in 
der Evangelischen Kirche von Westfalen werden an 

Bielefeld, den 17. 11. 1988 

die Kirchenkreise und die Landeskirche folgende 
Beträge überwiesen: 
1. der Bedarf für die Besoldung und Vergütung 

der Inhaber und Verwalter von Pfarrstellen, der 
Pastoren im Hilfsdienst, der Prediger sowie der 
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gleichgestellten Mitarbeiter des Kirchenkreises 
und seiner Gemeinden; die freie Dienstwoh
nung und der Ortszuschlag bis zur Stufe 2 gehö
ren bei Mitarbeitern, die Inhaber oder Verwalter 
einer Pfarrstelle sind oder eine Pfarrstelle oder 
einen gleichgestellten Arbeitsbereich versorgen, 
nicht zur Besoldung oder Vergütung in diesem 
Sinne, 

2. ein Grundbetrag von 27 000,- DM für jede Pfarr
stelle sowie für die gleichgestellten Arbeitsbe
reiche des Kirchenkreises und seiner Gemein
den nach dem Stand vom 1. Juli 1988, 

3. der Bedarf für den „Sonder-Haushalt Teil I" der 
Landeskirche, 

4. der Bedarf für den „Sonder-Haushalt Teil II" der 
Landeskirche, 

5. eine Umlage für den „Allgemeinen Haushalt" 
der Landeskirche in Höhe von 9 v. H. des Kir
chensteueraufkommens, 

6. ein Betrag je Gemeindeglied, errechnet von dem 
Gesamtkirchensteueraufkommen nach Abzug 
der zu 1. bis 4. benötigten Beträge und der 
Umlage für den „Allgemeinen Haushalt" der 
Landeskirche. Die Zahl der Gemeindeglieder 
wird vom Landeskirchenamt nach Anhörung 
der Kreissynodalvorstände festgestellt; dabei 
gilt als Stichtag der 31. Dezember 1987. 

Bestätigung einer Notverordnung 

Landeskirchenamt 
Az.: 44881 / 88 / B 9 - 01 

Bielefeld, den 25. 10. 1988 

Die Landessynode hat am 24. Oktober 1988 die 
Notverordnung zur Änderung des Besoldungs- und 
Versorgungsrechts der Pfarrer, Pastoren im Hilfs
dienst, Vikare und Kirchenbeamten vom 9./30. Juni 
1988 (KABI. S. 150) gemäß Artikel 139 Absatz 5 der 
Kirchenordnung bestätigt. 

Verordnung zum Schutz 
von Patientendaten in kirchlichen 

Krankenhäusern (KHDSVO) 

Vom 22. November 1988 

Auf Grund von § 11 Abs. 2 des Kirchengesetzes 
über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (DSG-EKD) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. November 1984 (ABL 
EKD S. 507, 1985 S. 399) i. V. mit§ 3 der Notverord
nung zur Anwendung des Kirchengesetzes der 
Evangelischen Kirche in Deutschland über den 
Datenschutz (Datenschutzordnung - DSO) vom 
18. Januar 1978 (KABl. S. 15) wird folgende Verord
nung erlassen: 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für alle kirchlichen 
Krankenhäuser ohne Rücksicht auf ihre Rechts
form. 

(2) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes 
bestimmt ist, gelten das Kirchengesetz über den 
Datenschutz und die zu seiner Durchführung 
ergangenen Vorschriften. Weitergehende Rechts
vorschriften, insbesondere die der ärztlichen 
Schweigepflicht, bleiben unberührt. 

§2 
Patientendaten 

Alle personenbezogenen Daten über den Patien
ten eines Krankenhauses (Patientendaten) werden 
unabhängig von der Form ihrer Erhebung, der Art 
ihrer Verarbeitung und sonstigen Nutzung durch 
die Vorschriften dieser Verordnung geschützt. Als 
Patientendaten gelten auch personenbezogene 
Daten von Angehörigen oder anderen Bezugsper
sonen des Patienten sowie sonstigen Dritten, die 
dem Krankenhaus im Zusammenhang mit der 
Behandlung bekannt werden. 

§3 
Umfang der Datenverarbeitung 

Patientendaten dürfen nach Maßgabe des § 3 
Abs. 1 DSG-EKD im Krankenhaus nur erhoben 
und gespeichert werden, soweit 
a) dieses zur Durchführung der Behandlung ein

schließlich eines damit zusammenhängenden 
Rechtsstreits, zur Leistungsberechnung, zur 
Erfüllung der mit der Behandlung in Zusam
menhang stehenden Dokumentationspflichten 
erforderlich ist, oder 

b) eine Rechtsvorschrift dieses erlaubt oder vor
schreibt. 

§4 
Weitergabe und Nutzung von Patientendaten 
(1) Die Weitergabe und Nutzung von Patienten

daten im Krankenhaus einschließlich des Sozial
dienstes ist nur zulässig, soweit dies zur Auf
gabenerfüllung im Rahmen der Behandlung, der 
sozialen Betreuung und der Krankenhausseelsorge 
erforderlich ist. 

(2) Die Krankenhausverwaltung darf Patienten
daten verarbeiten und nutzen, soweit sie diese zur 
verwaltungsmäßigen Abwicklung der Behandlung 
von Patienten benötigt. 

(3) Für die Qualitätssicherung der Krankenver
sorgung und die Aus-, Fort- oder Weiterbildung ist 
der Zugriff auf Patientendaten nur insoweit zuläs
sig, als diese Zwecke nicht mit anonymisierten 
Daten erreicht werden können. 

§ 5 
Übermittlung von Patientendaten an Dritte 

(1) Die Übermittlung von Patientendaten an 
Personen oder Stellen außerhalb des Krankenhau
ses ist neben der Erfüllung von Pflichten aufgrund 
bestehender Rechtsvorschriften nur zulässig, 
soweit sie erforderlich ist zur 
a) Behandlung sowie zur Mit-, Nach- und Weiterbe

handlung, wenn der Patient nach Hinweis auf 
die beabsichtigte Übermittlung nicht etwas 
anderes bestimmt hat, 

b) Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für das 
Leben, die Gesundheit oder die persönliche 
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Freiheit des Patienten oder eines Dritten, sofern 
diese Rechtsgüter das Geheimhaltungsinteresse 
des Patienten wesentlich überwiegen und die 
Abwendung der Gefahr ohne die Weitergabe 
nicht möglich ist, 

c) Abrechnung und Durchsetzung von Ansprü
chen aufgrund der Behandlung, 

d) Durchführung qualitätssichernder Maßnahmen 
in der Krankenversorgung, wenn bei der beab
sichtigten Maßnahme die schutzwürdigen 
Belange des Patienten erheblich überwiegen, 

e) Unterrichtung von Angehörigen und des Seel
sorgers des Patienten, soweit der Patient nicht 
einen gegenteiligen Willen kundgetan hat, oder 
sonstige Anhaltspunkte dafür bestehen, daß 
eine Übermittlung nicht angebracht ist, sowie 
zur Übermittlung an andere vom Patienten 
benannte Personen. 
(2) Personen oder Stellen, an die Patientenda

ten weitergegeben worden sind, dürfen diese nur 
zu dem Zweck verwenden, zu dem sie ihnen über
mittelt wurden. Sie haben diese Daten unbescha
det sonstiger Datenschutzbestimmungen in dem
selben Umfang geheimzuhalten wie das Kranken
haus selbst. 

§6 
Löschung von Daten 

Patientendaten sind unverzüglich zu löschen, 
wenn 
a) sie zur Erfüllung der in § 3 genannten Zwecke 

nicht mehr erforderlich sind oder 
b) die rechtlich vorgeschriebenen Aufbewahrungs

fristen abgelaufen sind. 

§ 7 
Auskunftserteilung 

(1) Dem Patienten ist auf Verlangen unentgelt
lich 
a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicher

ten Daten sowie über die Personen und Stellen 
zu erteilen, an die personenbezogene Daten wei
tergegeben wurden und 

b) Einsicht in seine Behandlungsdokumentation 
zu gewähren. 
(2) Das Krankenhaus soll die Auskunft über die 

den Patienten betreffenden ärztlichen Daten und 
die Einsicht in seine Behandlungsdokumentation 
nur durch einen Arzt vermitteln lassen. 

(3) Die Auskunft und die Einsichtnahme kön
nen im Interesse der Gesundheit des Patienten 
begrenzt werden. Ein Anspruch auf Auskunft oder 
Einsichtnahme steht dem Patienten nicht zu, wenn 
berechtigte Geheimhaltungsinteressen des behan
delnden Arztes oder Dritter, deren Daten zusam
men mit denen des Patienten aufgezeichnet sind, 
überwiegen. 

§8 
Schutzmaßnahmen 

Durch besondere Schutzmaßnahmen techni
scher oder organisatorischer Art ist zu gewährlei
sten, daß Patientendaten nicht unbefugt genutzt 
werden können. 

§ 9 
Datenverarbeitung im Auftrag 

Patientendaten dürfen von Personen und Stel
len außerhalb des Krankenhauses in seinem Auf
trag nur verarbeitet werden, wenn die Vorausset
zungen des § 3 der Verordnung zum Kirchengesetz 
über den Datenschutz (VO DSG-EKD) erfüllt sind 
und eine den im § 203 des Strafgesetzbuches ent
sprechende Schweigepflicht beim Auftragnehmer 
sichergestellt ist. 

§ 10 
Patientendaten und Forschung 

(1) Patientendaten, die innerhalb des Kranken
hauses gespeichert sind, dürfen für eigene wissen
schaftliche Forschungsvorhaben nur von den dort 
beschäftigten Personen, die der ärztlichen Schwei
gepflicht unterliegen, verarbeitet oder sonst ge
nutzt werden. 

(2) Patientendaten dürfen zu Zwecken der wis
senschaftlichen Forschung nur dann an Dritte 
übermittelt, durch diese verarbeitet oder sonst 
genutzt werden, wenn der Zweck dieses For
schungsvorhabens 
a) nicht auf andere Weise erreicht werden kann 

und 
b) das wissenschaftliche Interesse an der Durch

führung des Forschungsvorhabens das Geheim
haltungsinteresse des Patienten erheblich über
wiegt oder 

c) schutzwürdige Belange des Patienten nicht 
beeinträchtigt werden. 
Die übermittelnde Stelle hat den Empfänger, die 

Art der zur übermittelnden Daten, die betroffenen 
Patienten und das vom Empfänger genannte For
schungsvorhaben aufzuzeichnen sowie das V orlie
gen der Voraussetzungen des Satzes 1 zu bestä
tigen. 

(3) Sobald es der Forschungszweck gestattet, 
sind die personenbezogenen Daten zu anonymisie
ren. Merkmale, mit deren Hilfe ein Personenbezug 
wieder hergestellt werden kann, sind gesondert zu 
speichern; sie sind zu löschen, sobald der For
schungszweck es erlaubt. 

(4) Veröffentlichungen von Forschungsergeb
nissen dürfen keinen Rückschluß auf die Personen 
zulassen, deren Daten verarbeitet oder genutzt 
wurden. 

(5) Soweit die Bestimmungen dieser Verord
nung auf den Empfänger keine Anwendung finden, 
dürfen Patientendaten nur übermittelt werden, 
a) wenn sich dieser verpflichtet, 

1. die Daten nur für das von ihm genannte 
Forschungsvorhaben zu verwenden, 

2. die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 einzu
halten, 

3. die Vorschriften der§§ 5 und 9 dieser Verord
nung zu beachten und 

4. den Beauftragten für den Datenschutz (§ 7 
DSG-EKD) auf Verlangen Einsicht und Aus
kunft zu gewähren, sowie 

b) wenn der Empfänger nachweist, daß bei ihm die 
technischen und organisatorischen Vorausset
zungen vorliegen, um die Verpflichtung nach 
Buchstabe a Nr. 2 zu erfüllen. 
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§ 11 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Ver
kündung in Kraft. 

Bielefeld, den 22. November 1988 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Das Landeskirchenamt 

In Vertretung 
(L.S.) Markert 
Az.: A 14 - 03 / 3 

Änderung im Kollektenplan 1989 

Landeskirchenamt 
Az.:B7-06 

Bielefeld, den 12. 11. 1988 

Die Kollekte vom 17. September 1989 „Für den 
Tag der Diakonie" ist am 10. September 1989 und 
die Kollekte vom 10. September 1989 „Für einen 
von der Kreissynode oder dem Kreissynodalvor
stand zu bestimmenden Zweck" ist am 17. Septem
ber 1989 zu sammeln. 

Satzung für das Diakonische Werk 
des Kirchenkreises Lüdenscheid 

und für das Zusammenwirken 
der Träger diakonischer Arbeit 
im Kirchenkreis Lüdenscheid 

Gemäß Art. 102 der Kirchenordnung hat die 
Kreissynode folgende Satzung beschlossen: 

Durch den Befehl des Herrn, das Evangelium 
aller Welt zu verkündigen, ist die Kirche zum 
missionarischen Dienst gerufen. In der Nachfolge 
Jesu Christi hat sie in dienender Liebe überall da 
zu helfen, wo ihr Menschen in Not begegnen 
(Art. 158, 1 KO). Diakonie ist Dienst der Liebe, der 
die ganze Hilfe Gottes gibt. Sie nimmt sich beson
ders der Menschen in leiblicher Not und seelischer 
Bedrängnis an und sucht auch die Ursachen dieser 
Nöte zu beheben. Sie richtet sich in ökumenischer 
Weite an einzelne und Gruppen, an Nahe und 
Ferne, an Christen und Nichtchristen. Da die Ent
fremdung von Gott die tiefste Not des Menschen 
ist, vollzieht sich Diakonie in verkündigendem 
Wort und helfender Tat als ganzheitlicher Dienst 
am Menschen. 

Um diesen Dienst zu fördern, gibt sich der 
Kirchenkreis Lüdenscheid die folgende Satzung: 

§ 1 
Rechtsform und Stellung 

1. Das Diakonische Werk des Kirchenkreises 
Lüdenscheid - im folgenden Diakonisches Werk 
genannt - ist eine Einrichtung des Kirchenkrei
ses Lüdenscheid. In ihm wirken der Kirchen
kreis und die Gemeinden des Kirchenkreises bei 
der Erfüllung ihres diakonischen Auftrages zu
sammen. 

2. Das Diakonische Werk bildet mit den anderen 
Trägern diakonisch-missionarischer Dienste, 
Einrichtungen, Anstalten und Werke, die ihren 
Sitz im Kirchenkreis haben oder in ihm tätig 
sind und die Mitglieder oder Gastmitglieder des 
Diakonischen Werkes der Ev. Kirche von West
falen sind, eine Arbeitsgemeinschaft. Ihre Mit
glieder wirken bei der Erfüllung ihres diakoni
schen Auftrages zusammen. 

3. Die Arbeitsgemeinschaft ist eine regionale Glie
derung des Diakonischen Werkes der Ev. Kirche 
von Westfalen. 

§2 
Aufgaben 

1. Im Rahmen des Diakonischen Werkes und der 
nach § 1 (2) gebildeten Arbeitsgemeinschaft 
unterstützen und fördern sich die Träger diako
nischer Dienste und Einrichtungen gegenseitig 
in ihrer Arbeit und helfen einander bei der 
Durchführung gemeinsamer Aufgaben. 

2. Das Diakonische Werk kann selbst diakonische 
Aufgaben übernehmen, soweit diese nicht von 
den Kirchengemeinden oder von anderen Trä
gern diakonischer Arbeit im Bereich des Kir
chenkreises wahrgenommen werden. 

3. Das Diakonische Werk hat insbesondere fol
gende Aufgaben: 
a) Förderung und Pflege der Diakonie in den 

Gemeinden, 
b) Planung und Koordinierung der diakoni

schen Arbeit im Bereich des Kirchenkreises, 
c) Förderung der Mitarbeiter in der Diakonie im 

Kirchenkreis durch Beratung und Fortbil
dung, 

d) Vertretung der Diakonie gegenüber den Part
nern in der öffentlichen und freien Wohl
fahrtspflege, 

e) Mitwirkung bei den diakonischen Samm
lungen, 

f) Kur- und Erholungsfürsorge, 
g) ambulante Beratung und Betreuung für 

Suchtkranke, 
h) Führung von Pflegschaften und Vormund

schaften für Erwachsene, 
i) Jugend- und Sozialberatung für griechische 

Familien, 
j) Beratung und Hilfe für ausländische Flücht

linge und Asylberechtigte, 
k) Erziehungsberatung für Eltern, Jugendliche 

und Kinder, 
1) Fachberatung für Tageseinrichtungen für 

Kinder. 
4. Dem Diakonischen Werk können weitere Auf

gaben im Rahmen dieser Satzung übertragen 
werden. 

§3 
Arbeitsgemeinschaft 

1. Der Arbeitsgemeinschaft als regionaler Gliede
rung des Diakonischen Werkes der Ev. Kirche 
von Westfalen gehören an: 
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a) der Kirchenkreis Lüdenscheid und die Kir
chengemeinden des Kirchenkreises, 

b) andere Träger diakonisch-missionarischer 
Dienste und Einrichtungen, die ihren Sitz im 
Kirchenkreis haben oder in ihm tätig sind, 
wenn sie Mitglieder oder Gastmitgliederdes 
Diakonischen Werkes der Ev. Kirche von 
Westfalen sind. 

2. Die Zugehörigkeit zur Arbeitsgemeinschaft 
endet mit dem Ende der Mitgliedschaft im Dia
konischen Werk der Ev. Kirche von Westfalen 
bzw. bei anderen Trägern, wenn die Vorausset
zungen nach Abs. 1 nicht mehr vorliegen. 

§4 
Wahrnehmung der Aufgaben 

l. Die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft und des 
Diakonischen Werkes werden wahrgenommen 
durch: 
a) die Versammlung der Arbeitsgemeinschaft, 
b) den Diakonieausschuß des Kirchenkreises, 
c) den Synodalbeauftragten für Diakonie, 
d) den Synodalgeschäftsführer für Diakonie. 

2. Die Stellung der Leitungsorgane des Kirchen
kreises und der ihnen zugeordneten anderen 
Beauftragten und Gremien des Kirchenkreises 
bleibt unberührt. 

§ 5 
Zusammensetzung der Versammlung 

der Arbeitsgemeinschaft 
Die Versammlung der Arbeitsgemeinschaft 

setzt sich wie folgt zusammen: 
a) dem Synodalbeauftragten und dem Synodal

geschäftsführer für Diakonie, 
b) acht Vertretern des Kirchenkreises, die vom 

Kreissynodalvorstand entsandt werden, 
c) den Diakoniepresbytern der 21 Kirchengemein

den des Kirchenkreises, 
d) vier Vertretern der Diakoniestationen, die von 

den Trägerpresbyterien entsandt werden, 
e) vier Vertretern der evangelischen Kindergärten, 

die vom synodalen Kindergartenausschuß ent
sandt werden, 

f) vier Vertretern der Einrichtungen des Perthes
W erkes e.V., Münster, im Kirchenkreis Lüden
scheid, die vom Perthes-Werk entsandt werden, 

g) zwei Vertretern der Einrichtungen des Ev. J o
hanneswerkes e.V., Bielefeld, im Kirchenkreis 
Lüdenscheid, die vom J ohanneswerk entsandt 
werden, 

h) je einem Vertreter der im Rahmen der „Ordnung 
der Ev. Jugendarbeit im Kirchenkreis Lüden
scheid" vom 8. 7. 1981 geführten Einrichtungen 
der Offenen Jugendarbeit, die vom jeweiligen 
Träger entsandt werden, 

i) einem Vertreter des Kreisverbandes der Johan
niter-Unfallhilfe e.V. Märkischer Kreis, 

j) einem Vertreter der Freien Christlichen Jugend
gemeinschaft e.V., 

k) je einem Vertreter weiterer Dienste oder Ein
richtungen nach § 3 (1) Buchstabe b. 

Die Vertreter in der Versammlung der Arbeits
gemeinschaft müssen Glied der evangelischen 
Kirche sein. 

§ 6 
Aufgaben der Versammlung 

der Arbeitsgemeinschaft 
Die Versammlung der Arbeitsgemeinschaft hat 

folgende Aufgaben: 
a) sie beschließt einen Vorschlag für die Berufung 

des Diakonieausschusses des Kirchenkreises 
durch die Kreissynode, 

b) sie schlägt dem Kreissynodalvorstand die Ver
treter für die Vertreterversammlung des Diako
nischen Werkes der Ev. Kirche von Westfalen 
vor, 

c) sie befaßt sich mit der Planung und Koordinie
rung der diakonischen Arbeit im Bereich des 
Kirchenkreises, 

d) sie beschließt über die Vertretung der Diakonie 
gegenüber den Partnern in der öffentlichen und 
freien Wohlfahrtspflege. 
Die Versammlung wird von den Diakoniebeauf

tragten über die Arbeit der Diakonie im Kirchen
kreis informiert. 

§7 
Einberufung und Beschlußfassung 

der Versammlung der Arbeitsgemeinschaft 
l. Die Versammlung der Arbeitsgemeinschaft ist 

durch den Vorsitzenden des Diakonieausschus
ses des Kirchenkreises mindestens einmal jähr
lich unter Einhaltung einer Frist von minde
stens zwei Wochen schriftlich und mit Angabe 
der Tagesordnung einzuberufen. Sie muß einbe
rufen werden und innerhalb von zwei Monaten 
stattfinden, wenn es von mindestens einem Drit
tel der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft mit 
schriftlicher Begründung beim Vorsitzenden 
des Diakonieausschusses des Kirchenkreises 
beantragt wird. 

2. Die Versammlung der Arbeitsgemeinschaft 
wird vom Vorsitzenden des Diakonieausschus
ses des Kirchenkreises geleitet. Sie ist beschluß
fähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist. 

3. Die Versammlung der Arbeitsgemeinschaft ent
scheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der 
Anwesenden. 

4. Über die Beschlüsse der Versammlung der 
Arbeitsgemeinschaft ist eine Niederschrift zu 
führen. Sie ist vom Vorsitzenden und vom Pro
tokollführer zu unterzeichnen und den Mitglie
dern der Arbeitsgemeinschaft zuzusenden. 

§8 
Zusammensetzung des Diakonieausschusses 

des Kirchenkreises 
Der Diakonieausschuß des Kirchenkreises 

besteht aus 15 Mitgliedern. 13 Mitglieder werden 
von der Kreissynode für die Dauer ihrer Wahl
periode berufen. Der Synodalbeauftragte für Dia
konie und der Synodalgeschäftsführer für Diako
nie sind geborene Mitglieder des Ausschusses. 
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§ 9 
Aufgaben des Diakonieausschusses 

des Kirchenkreises 
Der Diakonieausschuß des Kirchenkreises hat 

insbesondere folgende Aufgaben: 
a) er beschließt Grundsätze für die Arbeit des 

Diakonischen Werkes, 
b) er koordiniert die diakonische Arbeit im Kir

chenkreis, 
c) er fördert die Mitarbeiter in der Diakonie im 

Kirchenkreis durch Beratung und Fortbildung, 
d) er beschließt Empfehlungen für die Aufstellung 

des Haushaltsplanes für das Diakonische Werk. 

§ 10 
Einberufung und Beschlußfassung 

des Diakonieausschusses des Kirchenkreises 
Für die Einberufung und Beschlußfassung des 

Diakonieausschusses des Kirchenkreises gilt die 
Geschäftsordnung der Kreissynode des Kirchen
kreises Lüdenscheid sinngemäß. 

§ 11 
Unterausschüsse 

Der Diakonieausschuß kann bei Bedarf für 
besondere Aufgaben Unterausschüsse bilden. In 
diese Unterausschüsse kann er auch Personen 
berufen, die nicht dem Ausschuß angehören. Den 
Vorsitz in den Unterausschüssen soll ein Mitglied 
des Diakonieausschusses führen. 

§ 12 
Der Synodalbeauftragte für Diakonie 

1. Der Synodalbeauftragte für Diakonie wird 
durch die Kreissynode im Benehmen mit dem 
Landeskirchenamt und dem Diakonischen 
Werk der Ev. Kirche von Westfalen berufen. Der 
Synodalbeauftragte soll ein im Kirchenkreis 
tätiger Pfarrer sein. Der Dienst des Synodalbe
auftragten wird nebenamtlich wahrgenommen. 

2. Der Synodalbeauftragte für Diakonie hat die 
Aufgabe, in Zusammenarbeit mit dem Diakonie
ausschuß und dem Superintendenten des Kir
chenkreises sowie mit der Geschäftsführung des 
Diakonischen Werkes der Ev. Kirche von West
falen die Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wahr
nehmung der diakonischen Verantwortung im 
Bereich des Kirchenkreises erforderlich sind. 
Einzelheiten, insbesondere die Zusammenarbeit 
mit dem Synodalgeschäftsführer, werden in 
einer Dienstanweisung geregelt. 

§ 13 
Der Synodalgeschäftsführer für Diakonie 

1. Der Synodalgeschäftsführer für Diakonie wird 
durch den Kreissynodalvorstand im Benehmen 
mit dem Landeskirchenamt und dem Diakoni
schen Werk der Ev. Kirche von Westfalen be
rufen. 

2. Dem Synodalgeschäftsführer für Diakonie 
obliegt die Führung der laufenden Geschäfte 
des Diakonischen Werkes bzw. der nach § 1 (2) 
gebildeten Arbeitsgemeinschaft, insbesondere 
die Organisation und die Durchführung der sat-

zungsgemäßen Aufgaben. Einzelheiten seiner 
Arbeit, insbesondere die Zusammenarbeit mit 
dem Synodalbeauftragten, werden in einer 
Dienstanweisung geregelt. 

§ 14 
Geschäftsstelle 

Zur Durchführung der Aufgaben, die sich aus 
dieser Satzung ergeben, errichtet und unterhält der 
Kirchenkreis eine Geschäftsstelle (Synodaldienst
stelle für Diakonie). Die Verwaltungsaufgaben wer
den vom Kreiskirchenamt Lüdenscheid wahrge
nommen. 

§ 15 
Gemeinnützigkeit 

1. Das Diakonische Werk verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und 
kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts 
,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord
nung. 

2. Das Diakonische Werk ist selbstlos tätig; es 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli
che Zwecke. 

3. Mittel des Diakonischen Werkes dürfen nur für 
die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer
den. Der Kirchenkreis Lüdenscheid erhält keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Diakonischen 
Werkes. 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Diakonischen Werkes fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütun
gen begünstigt werden. 

5. Der Kirchenkreis hat bei Auflösung oder Aufhe
bung des Diakonischen Werkes das Vermögen 
für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke im Sinne des § 2 dieser Satzung zu 
verwenden. 

§ 16 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der Genehmigung durch 
das Landeskirchenamt in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung für die diakonische Arbeit im Kirchen
kreis Lüdenscheid vom 6. Juni 1973 außer Kraft. 

Lüdenscheid, 29. Juni 1988 

Der Kreissynodalvorstand 
(L.S.) Mülhoff Haas 

Superintendent Synodalassessor 

In Verbindung mit dem Beschluß der Kreis
synode Lüdenscheid vom 29. Juni 1988, Beschluß 
Nr. 49, kirchenaufsichtlich genehmigt. 

Bielefeld, den 2. November 1988 

(L.S.) 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Das Landeskirchenamt 

In Vertretung 
Schlemmer 

Az.: 36792 / Lüdenscheid I 
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Satzung für den Finanzausgleich 
im Kirchenkreis Arnsberg 

(Finanzausgleichssatzung vom 30. 6. / l. 7. 1970 
i. d. F. vom 25. 11. 1987) 

§ 1 
Die den Kirchengemeinden und dem Kirchen

kreis insgesamt zustehenden Kirchensteuern wer
den beim Kirchenkreis in einer Finanzausgleichs
kasse zusammengefaßt und in einem Sonderhaus
halt ausgewiesen. Sie werden unter Berücksichti
gung des Finanzbedarfs der Kirchengemeinden, 
des Kirchenkreises und der Landeskirche sowie 
unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, für alle 
Gemeinden des Kirchenkreises gemeinsame Rück
lagen und Sonderfonds zu bilden und eine gemein
same Finanzplanung durchzuführen, nach Maß
gabe der folgenden Bestimmungen verteilt: 

§2 

(1) Die Kirchengemeinden erhalten zur Dek
kung ihres Finanzbedarfs aus der Finanzaus
gleichskasse einen Grundbetrag und einen Ergän
zungsbetrag. 

(2) Der Grundbetrag umfaßt: 
a) einen Pauschalbetrag für jede Pfarrstelle; 1

) 

b) einen Pauschalbetrag für jedes Gemeindeglied, 
die Gemeindegliederzahl wird anhand der Fort
schreibung der Landeskirche per 31. 12 des 
jeweiligen Vorjahres festgestellt; 

c) einen Pauschalbetrag für jede gemeindeeigene 
Gottesdienststätte. 
(3) Mit dem Ergänzungsbetrag beteiligt sich die 

Finanzgemeinschaft an der Unterhaltung der Kin
dergärten.2) 

( 4) Die Kreissynode beschließt jährlich über die 
Höhe der in den Absätzen 2 und 3 genannten 
Beträge. Der Beschluß soll den Kirchengemeinden 
rechtzeitig vor Aufstellung der Haushaltspläne vor
liegen. 

(5) Bei der Verteilung der Kirchensteuern wer
den die eigenen Einnahmen der Kirchengemein
den wie folgt berücksichtigt: 
a) in voller Höhe werden angerechnet: 

aa) Einnahmen aus dem Pfarrvermögen; 
bb) Personalkostenzuschüsse und -erstattun

gen durch andere Stellen; 
cc) sonstige Zuschüsse staatlicher Stellen nach 

dem Kindergartengesetz NRW, sonstige Zu
schüsse öffentlicher Kassen für die Kinder
gärten. Zuschüsse kirchlicher Stellen zu 
den laufenden Kosten der Kindergärten so
wie die Elternbeiträge;3) 

dd) Kirchensteuern nach den Grundsteuermeß
beträgen A; 

b) unberücksichtigt bleiben: 
aa) Zinserträge aus Rücklagen; 
bb) Einnahmen aus Kollekten, Opfern, Samm

lungen und Spenden; 
cc) Einnahmen aus dem Grundbesitz des Kir

chenvermögens; 
dd) Einnahmen aus sonstigen Zuschüssen. 

§ 3') 
(1) Die Mittel für die Aufgaben und Einrichtun

gen des Kirchenkreises werden nach dem Bedarf 
bereitgestellt. Dieser wird jährlich durch die Kreis
synode mit der Verabschiedung des ordentlichen 
Haushaltsplanes des Kirchenkreises festgestellt. 

(2) Unbeschadet dieser grundsätzlichen Rege
lung in Abs. 1 ist auch der Kirchenkreis verpflich
tet, eine Rücklage für die laufende Bauunterhal
tung aller kirchenkreiseigenen Gebäude zu bilden. 
Die hierfür erforderlichen Mittel sind jährlich im 
Rahmen der Haushaltsbeschlüsse durch die Kreis
synode bereitzustellen. 

§4 

Die Mittel für die Aufgaben und Einrichtungen 
der Landeskirche werden nach den Beschlüssen 
der Landessynode bereitgestellt. 

§5 

(1) Für Personalkosten des Kirchenkreises und 
der Kirchengemeinden wird beim Kirchenkreis 
eine Sonderkasse errichtet. 

(2) Für besondere Aufgaben werden bei der 
Finanzausgleichskasse für den Kirchenkreis und 
alle Kirchengemeinden die folgenden gemeinsa
men Rücklagen und Sonderfonds gebildet; 
a) Eine Betriebmittelrücklage. Sie ist dazu be

stimmt, die rechtzeitige Überweisung der Kir
chensteuerbeträge an die Kirchengemeinden 
sicherzustellen, und wird entsprechend den 
Erfordernissen des Kirchensteuerverteilungs
verfahrens in Anspruch genommen; 

b) eine Ausgleichsrücklage. Sie ist dazu bestimmt, 
Einnahmeminderungen (z. B. durch Kirchen
steuerausfälle) oder Ausgabeerhöhungen (z. B. 
auf Grund rechtlicher Verpflichtungen) im lau
fenden Haushaltsjahr auszugleichen; 

c) ein Sonderfonds für Härtefälle. Er ist für Son
derzuschüsse an Kirchengemeinden bestimmt, 
die infolge besonderer, in § 2 nicht aufgeführter 
Aufgaben oder Verhältnisse mit den ihnen zuge
wiesenen Kirchensteuermitteln nicht auskom
men; 

d) ein Baufonds. Er ist zur Finanzierung von Neu
bauten und größeren Instandsetzungsarbeiten 
an Gebäuden sowie zur Finanzierung des 

1) Geändert durch Beschluß 14 der Kreissynode vom 21. 3. 1984. Die 
ursprüngliche Fassung lautete: ,,a) einen Pauschalbetrag für jede Pfarr
stelle, Pastorinnenstelle und Predigerstelle;" 

2) Geändert durch Beschluß 14 der Kreissynode vom 21. 3. 1984. Die 
ursprüngliche Fassung lautete: ,,(3) Der Ergänzungsbetrag umfaßt einen 
Pauschalbetrag für die Unterhaltung der Kindergärten, berechnet nach 
der Zahl der auf Grund der Landesrichtlinien zugelassenen Kinderzahlen. 

3) Die ursprüngliche Fassung lautete: 
„cc) Zuschüsse kirchlicher und staatlicher Stellen zu den laufenden 

Kosten der Kindergärten." 
Diese Fassung wurde geändert durch Beschluß Nr. 20 der Kreissynode 
vom 25. 6. 1975 in: ,,sonstige Zuschüsse staatlicher Stellen zu den 
laufenden Kosten der Kindergärten sowie Elternbeiträge;" 
Der geltenden Fassung liegt der Beschluß Nr. 14 der Kreissynode vom 
21. 3. 1984 zugrunde. 

4) Neu gefaßt durch Beschluß 3 der Kreissynode vom 25. 11. 1987. Die 
ursprüngliche Fassung von § 3 lautete: ,,Die Mittel für die Aufgaben und 
Einrichtungen des Kirchenkreises werden nach dem Bedarf bereitge
stellt. Dieses wird jährlich durch die Kreissynode mit der Verabschiedung 
des ordentlichen Haushaltsplanes des Kirchenkreises festgesetzt." 
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Erwerbs von Grundstücken bestimmt. Aus die
sem Fonds können den Gemeinden Beihilfen 
und Darlehen gewährt werden; 

e) ein Fonds für Personaldarlehen. Er ist dazu 
bestimmt, an Mitarbeiter aus Anlaß von Pkw
Beschaffungen u. ä. Darlehen zu gewähren. 
(3) Der Kreissynodalvorstand entscheidet, 

wann die Ausgleichsrücklage in Anspruch genom
men und in welchen Fällen Zuschüsse aus dem 
Sonderfonds für Härtefälle, dem Baufonds und 
dem Fonds für Personaldarlehen gewährt werden. 

§ 6 

Im Interesse einer gemeinsamen Finanzplanung 
der Kirchengemeinden des Kirchenkreises kann 
der Kreissynodalvorstand 
a) Richtlinien für die Aufstellung der Haushalts

pläne der Kirchengemeinden festlegen, 
b) einen Bedarfsplan und einen Zeitplan für die 

Durchführung von Neubauten und größeren 
Instandsetzungen in den Kirchengemeinden 
aufstellen, 

c) den Kirchengemeinden Richtlinien für die 
Errichtung und Bewertung von Personalstellen 
geben. 

§ 7 
Maßnahmen der Kirchengemeinden, die sich 

nicht nur auf den eigenen Bereich, sondern auf die 
Finanzgemeinschaft insgesamt auswirken, bedür
fen der Genehmigung durch den Kreissynodalvor
stand. 

§8 

(1) Zur Beratung der Kreissynode und des 
Kreissynodalvorstandes in Finanzangelegenheiten 
sowie zur Mitwirkung bei der Finanzplanung der 
Kirchengemeinden und des Kirchenkreises wird 
ein Finanzausschuß gebildet. 

(2) Der Finanzausschuß besteht aus neun Mit
gliedern, von denen mindestens fünf Nichttheolo
gen sind. Diese werden von der Kreissynode für die 
Dauer von vier Jahren gewählt. Für die Wahl des 
Vorsitzenden gilt § 33 (1) der Geschäftsordnung der 
Kreissynode Arnsberg i. d. F. vom 8. 11. 1978, für 
die Teilnahme des Superintendenten an den Ver
handlungen des Finanzausschusses Art. 100 (2) der 
Kirchenordnung. 

(3) Der Finanzausschuß hat die Aufgabe, die 
nach dieser Satzung vorgesehenen Entscheidun
gen der Kreissynode und des Kreissynodalvorstan
des vorzubereiten. Er hat ferner die Kreissynode. 
den Kreissynodalvorstand und die Presbyterien 
bei langfristigen Planungen hinsichtlich der finan
ziellen Auswirkungen zu beraten. Dem Finanz
ausschuß können weitere Aufgaben übertragen 
werden. 

(4) Der Finanzausschuß wird von seinem Vor
sitzenden einberufen, wenn es die Aufgaben erfor
dern oder wenn es ein Drittel seiner Mitglieder oder 
der Kreissynodalvorstand beantragen. Für die Sit
zungen des Finanzausschusses gelten sinngemäß 
die Bestimmungen der Kirchenordnung über die 

Sitzungen des Presbyteriums. Der Finanzausschuß 
kann sich eine Geschäftsordnung geben, die der 
Bestätigung durch die Kreissynode bedarf. 

(5) Der Vorsitzende des Finanzausschusses 
nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen 
des Kreissynodalvorstandes teil, sofern dort 
Finanzangelegenheiten verhandelt werden. 

(6) Will der Kreissynodalvorstand von dem Vor
schlag des Finanzausschusses abweichen, so hat er 
dem Finanzausschuß Gelegenheit zu einer erneu
ten Beratung und Stellungnahme zu geben. 
Kommt es auch dann nicht zu einem übereinstim
menden Beschluß, muß der Kreissynodalvorstand 
bei der Mitteilung seiner Entscheidung die abwei
chende Stellungnahme des Finanzausschusses be
kanntgeben. 

§9 

(1) Die Kirchengemeinden können gegen eine 
nach den Bestimmungen dieser Satzung getroffene 
Entscheidung des Kreissynodalvorstandes Ein
spruch erheben. Der Einspruch ist innerhalb eines 
Monats nach Eingang der Entscheidung beim Vor
sitzenden des Kreissynodalvorstandes schriftlich 
einzulegen und zu begründen. Der Kreissynodal
vorstand hat innerhalb von zwei Monaten zunächst 
eine Stellungnahme des Finanzausschusses einzu
holen und sodann über den Einspruch zu entschei
den. Finanzausschuß und Kreissynodalvorstand 
haben bei ihren Beratungen über den Einspruch 
Vertreter der betroffenen Kirchengemeinden zu 
hören. 

(2) Gegen die erneute Entscheidung des Kreis
synodalvorstandes ist Beschwerde an die Kreis
synode zulässig. Die Beschwerde hat keine auf
schiebende Wirkung. Die Kreissynode entscheidet 
endgültig. 

§ 10 
Die Kirchengemeinden haben dem Kreissyn

odalvorstand und dem Finanzausschuß auf deren 
Anforderung die notwendigen Informationen zu 
geben und die erforderlichen Unterlagen vorzule
gen. Der Kreissynodalvorstand und der Finanzaus
schuß haben ihrerseits auf Anforderung durch die 
betroffene Kirchengemeinde umfassende Informa
tionen zu geben. 

§ 11 

Die Verwaltungsaufgaben, die sich aus den 
Bestimmungen dieser Satzung ergeben, werden 
durch die Verwaltungsstelle des Kirchenkreises 
wahrgenommen. 

§ 12 

Die Kreissynode beschließt die zur Durchfüh
rung dieser Satzung erforderliche Übergangsrege
lung. 

§ 13 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 1971 in Kraft. 

Gleichzeitig treten entgegenstehende Beschlüsse 
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und Regelungen der Kreissynode oder des Kreis
synodalvorstandes außer Kraft. 

Der Kreissynodalvorstand 
des Kirchenkreises Arnsberg 

(L.S.) Schünemann Konik 
Synodalältester l. Stell. Synodalassessor 

In Verbindung mit dem Beschluß der Kreis
synode Arnsberg vom 25. 11. 1987, Beschluß Nr. 3, 
kirchenaufsichtlich genehmigt. 

Bielefeld, den 27. September 1988 

(L.S.) 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Das Landeskirchenamt 

In Vertretung 
Markert 

Az.: 37120 / Arnsberg I 

Kirchliches Arbeitsrecht 

Landeskirchenamt 
Az.: 45167 / 88 / A 7 - 02 

Bielefeld, den 7. 11. 1988 

Die Rheinisch-Westfälisch-Lippische Arbeits
rechtliche Kommission hat aufgrund von § 2 
Absatz 2 des Arbeitsrechts-Regelungsgesetzes 
(ARRG) die nachstehenden Arbeitsrechtsregelun
gen beschlossen, die hiermit gemäß § 12 Absatz 1 
ARRG bekanntgemacht werden. Die Arbeits
rechtsregelungen sind gemäß § 3 Absatz 1 ARRG 
verbindlich. 

I. 
Änderung des Dienstrechts der 

kirchlichen Angestellten und Arbeiter 
Vom 8. September 1988 

§1 
Änderung der BAT-AO und des BAT-KF 

(1) Die Ordnung über die Anwendung des Bun
des-Angestelltentarifvertrages (BAT-Anwendungs
ordnung - BAT-AO) vom 26. Juni 1986, zuletzt 
geändert am 23. März 1988, wird wie folgt geändert: 
l. In§ 1 Abs. 1 werden die Worte „59. Tarifvertrag 

zur Anderung des Bundes-Angestelltentarifver
trages vom 12. November 1987" durch die Worte 
,,60. Tarifvertrag zur Anderung des Bundes
Angestelltentarifvertrages vom 5. Juli 1988" er
setzt. 

2. In § 2 wird nach der Nr. 9 folgende Nr. 9 a 
eingefügt: 
„9 a. Zu§ 15 

§ 15 findet mit der Maßgabe Anwendung, 
daß in Absatz 1 der nachstehende Unter
absatz 2 eingefügt und der bisherige Unter
absatz 2 der Unterabsatz 3 wird: 
,Soweit die Art des Dienstes oder betriebli
che Gründe es erfordern, kann ein Zeitraum 

bis zu sechs Kalendermonaten zugrunde 
gelegt werden."' 

3. In dem durch § 2 Nr. 28 Buchst. c angefügten 
Absatz 9 wird die Bezeichnung „Kirchenbeam
ten-Besoldungsordnung" durch die Bezeich
nung „Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versor
gungsordnung" ersetzt. 
(2) Aus den Anderungen in Absatz 1 ergeben 

sich folgende Änderungen im Wortlaut des BAT
KF: 
I. Vom 1. Juli 1988 an: 

In § 29 Abschnitt B Absatz 9 wird die Bezeich
nung ,,Kirchenbeamten-Besoldungsordnung" 
durch die Bezeichnung „Kirchenbeamtenbe
soldungs- und -versorgungsordnung" ersetzt. 

II. Vom 1. April 1989 an: 
l. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „40" 
durch die Zahl „39" ersetzt. 

b) In Absatz 1 wird der nachstehende neue 
Unterabsatz 2 eingefügt und der bis
herige Unterabsatz 2 der Unterabsatz 3: 
,,Soweit die Art des Dienstes oder betrieb
liche Gründe es erfordern, kann ein Zeit
raum bis zu sechs Kalendermonaten zu
grunde gelegt werden." 

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Die regelmäßige Arbeitszeit kann 

verlängert werden 
a) bis zu zehn Stunden täglich (durch

schnittlich 49 Stunden wöchentlich), 
wenn in sie regelmäßig eine Arbeits
bereitschaft von durchschnittlich 
mindestens zwei Stunden täglich fällt, 

b) bis zu elf Stunden täglich (durch
schnittlich 54 Stunden wöchentlich), 
wenn in sie regelmäßig eine Arbeits
bereitschaft von durchschnittlich. 
mindestens drei Stunden täglich fällt, 

c) bis zu zwölf Stunden täglich (durch
schnittlich 60 Stunden wöchentlich), 
wenn der Angestellte lediglich an der 
Arbeitsstelle anwesend sein muß, um 
im Bedarfsfall vorkommende Arbei
ten zu verrichten." 

2. In§ 48 a Abs. 6 Satz 2 werden die Worte „auf 
bis zu zwölf Stunden täglich (durchschnitt
lich 60 Stunden wöchentlich)" durch die 
Worte „Buchstabe c" ersetzt. 

3. In Nr. 3 Abs. 1 SR 2r wird die Zahl „52" 
durch die Zahl „51" ersetzt. 

III. Vom 1. April 1990 an: 
l. In § 15 Abs. 1 Satz 1 wird die Zahl „39" durch 

die Zahl „38Yz" ersetzt. 
2. In Nr. 3 Abs. 1 SR 2r wird die Zahl „51" 

durch die Zahl „50Yz" ersetzt. 

§2 
Änderung der Arbeiter-Richtlinien 

und des MTL 11-KF 
(1) Die rheinischen, die westfälischen und die 

lippischen Richtlinien für die Regelung des Dienst
rechts der Arbeiter im kirchlichen Dienst (Arbeiter-
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Richtlinien - ArbRL), zuletzt geändert am 23. März 
1988, werden wie folgt geändert: 
Nach Nr. 5 wird folgende Nr. 5 a eingefügt: 
„5 a Zu§ 15 

§ 15 findet mit der Maßgabe Anwendung, daß 
in Absatz 1 der nachstehende neue Unter
absatz 2 eingefügt und der bisherige Unter
absatz 2 der Unterabsatz 3 wird: 
,Soweit die Art des Dienstes oder betriebliche 
Gründe es erfordern, kann ein Zeitraum bis 
zu sechs Kalendermonaten zugrunde gelegt 
werden."' 

(2) Der Manteltarifvertrag für Arbeiter der Län
der in kirchlicher Fassung (MTL II-KF) wird wie 
folgt geändert: 
I. Vom 1. April 1989 an: 

1. § 15 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „40" durch 

die Zahl „39" ersetzt. 
b) In Absatz 1 wird der nachstehende neue 

Unterabsatz 2 eingefügt und der bisherige 
Unterabsatz 2 der Unterabsatz 3: 
,,Soweit die Art des Dienstes oder betrieb
liche Gründe es erfordern, kann ein Zeit
raum bis zu sechs Kalendermonaten zu
grunde gelegt werden." 

2. In § 19 Abs. 1 wird jeweils die Zahl „40" durch 
die Zahl „39" ersetzt. 

3. In§ 48 a Abs. 6 Satz 2 werden die Worte „bis 
zu zwölf Stunden täglich (durchschnittlich 
60 Stunden wöchentlich)" durch die Worte 
,,Buchst. c" ersetzt. 

4. In Nr. 2 Abs. 1 SR 2h wird die Zahl „2.292" 
durch die Zahl „2.240" ersetzt. 

II. Vom 1. April 1990 an: 
1. In § 15 Abs. 1 wird die Zahl „39" durch die 

Zahl „381/'.i" ersetzt. 
2. In § 19 wird jeweils die Zahl „39" durch die 

Zahl „381/'.i" ersetzt. 
3. In Nr. 2 Abs. 1 SR 2h wird die Zahl „2.240" 

durch die Zahl „2.214" ersetzt. 

§3 
Änderung der Bestimmungen 

über das Urlaubsgeld der Arbeiter 
und das Dienstrecht der Auszubildenden 

Für die Arbeiter und die Auszubildenden im 
Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland, 
der Evangelischen Kirche von Westfalen und der 
Lippischen Landeskirche sowie ihrer Diakoni
schen Werke, die unter den MTL II-KF bzw. unter 
den AuszubildendenTV-KF fallen, sind die Bestim
mungen der beiden nachstehend wiedergegebenen 
Tarifverträge anzuwenden. 

A. 
Änderungstarifvertrag Nr. 7 

vom 5. Juli 1988 
zum Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld 

für Arbeiter 
§ 1 

Änderung des Tarifvertrages 
Der ... Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für 

Arbeiter vom 16. März 1977 wird wie folgt geändert: 

1. Die Protokollnotiz Nr. 4 zu§ 1 wird gestrichen. 
2. Die Protokollnotiz zu § 2 Abs. 1 wird gestrichen. 

§ 2 
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Juli 
1988 in Kraft. 

B. 
Änderungstarifvertrag Nr. 5 

vom 5. Juli 1988 
zum Manteltarifvertrag für Auszubildende 

§ 1 
Änderung des Tarifvertrages 

Der Manteltarifvertrag für Auszubildende vom 
6. Dezember 1974, zuletzt geändert durch den 
Änderungstarifvertrag Nr. 4 vom 28. Oktober 1986, 
wird wie folgt geändert: 
I. Vom 1. Juli 1988 an: 

§ 8 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
1. In Satz 1 werden die Worte „Giro- oder 

Postscheckkonto" durch die Worte „Giro
konto im Inland" ersetzt. 

2. Es wird der folgende Satz angefügt: 
„Die Kosten der Übermittlung der Bezüge 
mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift 
auf dem Konto des Empfängers trägt der 
Ausbildende, die Kontoeinrichtungs-, Kon
toführungs- oder Buchungsgebühren trägt 
der Empfänger." 

II. Vom 1. April 1989 an: 
In § 8 Abs. 3 Satz 2 wird der Divisor „174" 
durch den Divisor „169,57" ersetzt. 

III. Vom 1. April 1990 an: 

In § 8 Abs. 3 Satz 2 wird der Divisor „169,57" 
durch den Divisor „167,40" ersetzt. 

§2 
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Juli 
1988 in Kraft. 

§4 
Änderung der Küsterordnung 

Die Ordnung für den Dienst der haupt- und 
nebenberuflichen Küster in Rheinland, Westfalen 
und Lippe (Küsterordnung - KüsterO) vom 
10. Oktober 1986, zuletzt geändert am 23. März 1988, 
wird wie folgt geändert: 
l. Vom 1. April 1989 an: 

a) In § 2 Abs. 1 Unterabs. 2 und 3 wird jeweils 
die Zahl „23,4" durch die Zahl „23,5" ersetzt. 

b) In § 4 Abs. 1 werden jeweils die Zahl „52" 
durch die Zahl „51" und die Zahl „40" durch 
die Zahl „39" ersetzt. 

2. Vom 1. April 1990 an: 

a) In § 2 Abs. 1 Unterabs. 2 und 3 wird jeweils 
die Zahl „23,5" durch die Zahl „23,6" ersetzt. 

b) In § 4 Abs. 1 werden jeweils die Zahl „51" 
durch die Zahl „501/'.i'' und die Zahl „39" durch 
die Zahl „381/'.i'' ersetzt. 
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§5 
Änderung der Nebenberufler-Ordnungen 

Die rheinische, die westfälische und die lippi
sche Ordnung für den Dienst der nebenberuflichen 
kirchlichen Mitarbeiter (NMitarbO) werden wie 
folgt geändert: 

l. Vom 1. April 1989 an: 
In§ 5 Abs. 3 werden die Worte „ein Hundertvier
undsiebzigstel" durch den Bruch „Yis9.5i' ersetzt. 

2. Vom 1. April 1990 an: 
In§ 5 Abs. 3 wird der Divisor „169,57" durch den 
Divisor „167,40" ersetzt. 

§6 
Inkrafttreten 

Es treten in Kraft 
l. am l. Juli 1988 

§ 1 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Abschn. I sowie § 3, 

2. am l. April 1989 
§ 1 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 sowie Abs. 2 Abschn. II, 
§ 2 Abs. 1 und Abs. 2 Abschn. I, § 4 Nr. 1 und § 5 
Nr.1, 

3. am l. April 1990 
§ 1 Abs. 2 Abschn. III, § 2 Abschn. II, § 4, Nr. 2 
und§ 5 Nr. 2. 

Iserlohn, den 8. September 1988 

Rheinisch-Westfälisch-Lippische 
Arbeitsrechtliche Kommission 

Der Vorsitzende 
Baltes 

II. 
Änderung der Bestimmungen 

über eine Zuwendung 

Vom 8. September 1988 

§ 1 
Änderung der Zuwendungsbestimmungen 

In den Tarifverträgen über eine Zuwendung für 
Angestellte, für Arbeiter des Bundes und der Län
der, für Auszubildende, für Praktikantinnen/Prak
tikanten, für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum, für 
Lernschwestern und Lernpfleger, für Schüler/ 
Schülerinnen, die nach Maßgabe des Krankenpfle
gegesetzes in der Krankenpflege oder nach Maß
gabe des Hebammengesetzes ausgebildet werden, 
und für Schülerinnen und Schüler in der Kranken
pflegehilfe (KF) erhält jeweils § 2 Absatz 3 Satz 2 
folgende Fassung: 

,,§ 29 Abschnitt B Absatz 6 Satz 1 und Absatz 7 
BAT-KF sowie§ 12 Abs. 1 der Kirchenbeamten
besoldungs- und -versorgungsordnung sind ent
sprechend anzuwenden." 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Juli 1988 
in Kraft. 

Iserlohn, den 8. September 1988 

Rheinisch-Westfälisch-Lippische 
Arbeitsrechtliche Kommission 

Der Vorsitzende 
Balte s 

Kirchlicher Dienst an Urlaubsorten 
im Ausland im Jahre 1989 

Landeskirchenamt 
Az.: 45928 / A 1 - 05 

Bielefeld, den 11. 11. 1988 

Das Kirchliche Außenamt Hannover hat sich 
mit der Bitte an uns gewandt, bei der Vorbereitung 
des kirchlichen Dienstes an Urlaubsorten im Aus
land im Jahre 1989 behilflich zu sein. Durch diesen 
Dienst soll vor allem der großen Zahl deutschspra
chiger Urlauber in den Urlaubszentren das Wort 
Gottes nahegebracht werden. 

Je nach Urlaubsort im Ausland finden sich in 
den Gottesdiensten Menschen aus verschiedenen 
Ländern und unterschiedlichen Konfessionen zu
sammen. Deswegen werden für die Durchführung 
des kirchlichen Dienstes an Urlaubsorten im Aus
land vor allem Pfarrerinnen und Pfarrer, die 
beweglich und aufgeschlossen sind und ein Gespür 
für die Chancen und Möglichkeiten freizeitorien
tierter kirchlicher Arbeit im ökumenischen Kon
text haben, gesucht. Gerade auch geeignete jün
gere Pfarrerinnen und Pfarrer sollen auf diesen 
Dienst aufmerksam gemacht werden. Das Kirchli
che Außenamt hat mitgeteilt, daß die Altersgrenze 
von 70 Jahren auch für diesen Dienst anzuwenden 
ist. 

Wir veröffentlichen nachstehend die Liste der 
Orte, in denen im Jahre 1989 Urlauberseelsorge 
vorgesehen ist. Die angegebenen Urlaubsorte sind 
je nach ihren dienstlichen Anforderungen gekenn
zeichnet (Gottesdienste, Wochenveranstaltungen, 
persönliche Gespräche etc.): 

I = Orte mit erheblichem Dienstumfang 
II = Orte mit geringerem Dienstumfang 

Dänemark 
I Allinge/Bornholm 

Juli und August 
I Blaavand-Oksby und Ho/Westjütland 

Juli und August 
I Blaavand-Vejers 

Juli und August 
I Ebeltoft/Ostjütland 

Juli und August 
II Gilleleje/Seeland 

Juli und August 
I Hals/Nordjütland 

Juli und August 
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I Henne Strand/Westjütland 
Juli und August 

I L0kken und Hune-Blokhus/Nordjütland 
Juli und August 

I Marielyst/Falster 
Juli und August 

I N eks0/Bornholm 
Juli und August 

I Nordby/Fan0 
Juli und August 

I Hvide Sande/Nordjütland 
Juli und August 

I Kongsmark/R0m0 
Juli und August 

I Raabjerg und Tversted 
August 

Italien 
I Alassio/Riviera 

Ostern, Juli bis September 
I Bordighera/Riviera 

Ostern, Pfingsten, September 
I Brixen/Eisacktal 

Ostern, Juni bis Oktober 
I Bruneck/Pustertal 

Ostern, Juni bis September 
II Capri/b. Neapel 

Juni und Juli/September 
I Cavallino/Adria, Union Campingplatz 

Mitte Mai bis Mitte September 
i.V. mit Cavallino-Mitte 
Juli und August 

I Forte di Bibbona/südl. Livorno 
Campingplatz „Casa di Caccia" 
Juli und August 

I Ischia/b. Neapel 
Juli und September 

I Lengmoos und Oberbozen/Südtirol 
Juli bis September 

I Lido di Jesolo/Adria 
Juni bis August 

I Lignano-Pineta/Adria 
Juli und August 

I Malcesine/Gardasee 
Juni bis September 

I Naturns und Partschins/Südtirol 
Ostern, Juni bis September 

I Rimini 
Juli bis September 

I Schlanders/Südtirol 
Mitte Juli bis Mitte September 

I Sexten/Südtirol 
Weihnachten/Neujahr, Ostern, 
Juli bis September 

II Sulden/Südtirol 
Weihnachten/Neujahr, Ostern, Juli bis August 

I St. Martin und St. Leonhard/Passeiertal 
Mitte Juli bis Mitte September 

I St. Ulrich/Grödnertal 
Juli bis September 

I Taormina/Sizilien 
April bis Juni und September/Oktober 
(evtl. auch mehrmonatiger Sonderauftrag) 

Jugoslawien 
I Opatija 

Juli bis September 
I Porec und Rovinj 

Juli bis September 

Niederlande 
I Insel Ameland/Friesland 

Juli bis Mitte August 
II Cadzand/Zeeland 

Juli bis Mitte August 
I Callantsoog und Den Helder nördl. Alkmaar 

(J ulianadorp) 
Juli bis Mitte August 

I Domburg und Oostkapelle/Walchern 
Juli bis Mitte August 

II Egmond aan Zee/b. Alkmaar 
Juli bis Mitte August 

I Katwijk und Noordwijk nördl. Den Haag 
Juli bis Mitte August 

I Ouddorp und Renesse 
Juli bis Mitte August 

I Petten und Schoorl nördl. Alkmaar 
Juli bis Mitte August 

II Insel Schiermonnikoog/Friesland 
Juli bis Mitte August 

I Insel Terschelling/Friesland 
Juli bis Mitte August 

I Insel Texel/Nordholland 
Juli bis Mitte August 

II Insel Vlieland/Friesland 
Juli bis Mitte August 

II Zoutelande/Walchern 
Juli bis Mitte August 

Österreich 
Burgenland 
I Bad Tatzmannsdorf 

Juli und August 

Kärnten 
I Afritz/Feld a. See 

Juli und August 
II Agoritschach-Arnoldstein 

Juli und August 
II Arriach 

Juli oder August 
I Bad Kleinkirchheim/Wiedweg 

23. 12. 1988 - 9. 1. 1989 oder 1. 2. - 15. 2. 1989 und 
August 

I Döbriach und Radenthein 
Juli und August 

II Egg bei Villach 
Juli und August 

II Gmünd und Fischertratten 
Juli und August 
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I Hermagor und Watschig/Pressegger See 
Juli und August 

II Klopein 
Juni bis September 

I Kötschach-Mauthen und Rattendorf 
Juli bis August 

I Krumpendorf und Pörtschach 
Juni bis September 

I Maria Wörth 
Mitte Juni bis Mitte September 

II Millstatt 
Juli und August 

I Moosburg und Velden 
Juni bis September 

I Obervellach und Mallnitz 
Juli und August 

I Ossiach und Tschöran 
Juli und August 

II Sattendorf 
Juli und August 

I Techendorf 
Juni bis September 
(im Juli und August auch Greifenburg) 

II Weißbriach 
Juli oder August 

N iederö s te rreic h 
I Baden 

Juli und August 
I Bad Vöslau 

Juli oder August 
I Mitterbach a. Erlaufsee u. Umgebung 

Juli oder August 
II Salzerbad 

Juli und August 

Oberösterreich 
I Attersee und Weyregg 

Juli und August 
II Bad Goisern 

Juli oder August 
II Bad Hall und Kremsmünster 

August 
I Bad Ischl und St. Gilgen 

Mitte Juli bis Mitte August 
II Gallspach 

Juli und August 
I Gmunden 

Juli und August 
II Grein a. d. Donau 

Juli oder August 
I Mondsee und Unterach 

Juli und August 
II Seewalchen/Rosenau 

Juli oder August 
II Scharnstein 

Juli 
I St. Wolfgang 

Mitte Juni bis Mitte September, 
mit Strobl 
Juli und August 

Osttirol 
I Lienz und Umgebung 

Juli und August 
I Matrei und Umgebung 

Juli und August 

Tirol 
I Ehrwald und Reutte 

Juli und August 
II Fulpmes 

Mitte Juni bis Mitte September 
I Igls und Mutters 

Juli und August 
I Imst und Ötz 

Juli und August 
I Innsbruck und Umgebung 

Juli und August 
I Jenbach und Umgebung 

August 
I Kitzbühel und Umgebung 

Mitte Februar bis Mitte März, Mitte Juni bis 
Mitte September 

I Kufstein und Walchsee 
Juli und August 

II Landeck und St. Anton 
Juli 

I Mayrhofen und Fügen 
Pfingsten bis September 

II Neustift 
Mitte Juni bis Mitte September 

I Pfunds und Serfaus 
Februar/März, 15. Juli bis 15. August 

I Seefeld 
Januar bis März 
Seefeld und Telfs 
Mitte Juni bis Mitte September 

I Sölden und Längenfeld/Ötztal 
Juli und August 

II Steinach a. Brenner 
Juli und August 

I Wildschönau 
Juli und August 

I Wörgl/Hopfgarten und Kramsach 
Juli und August . 

Salzburg 
I Salzburg und Umgebung 

Juli und August 
I Bad Gastein und Böckstein 

18. 12. 1988 - 6. l. 1989, Februar u. 18. 3. - 16. 4. 
1989 sowie Mai bis Oktober 

I Bad Hofgastein 
Juli und August 

I Bischofshofen und Werfenweng 
Juli und August 

I Golling und Hallein 
August 

II Lofer 
Juni bis August 

I Mittersill 
Mitte Juni bis Mitte September 
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I Saalbach und Saalfelden 
Juli oder August 

I Wagrain und St. Johann i.P. 
Juli oder August 

I Zell am See und Kaprun 
Juli und August 

Steiermark 
I Admont und Liezen 

Juli und August 
I Bad Aussee und Bad Mitterndorf 

Juli und August 
II Bad Gleichenberg 

Juli oder August 
I Murau und Tamsweg 

Juli und August 
I Ramsau 

August 
I St. Michael/Lungau 

23. 12. 1988 - 9. 1. 1989 u. 1.-18. 2. 1989 

Vorarlberg 
II Bludenz 

Juli und August 
II Bregenz 

Juli und August 
II Dornbirn 

Juli und August 
II Feldkirch 

Juli und August 
I Gaschurn und Schruns 

Juli und August 
I Lech am Arlberg 

Juli und August 
II Schruns 

Juni und September 

Zypern 
I Aiya Napa 

Mai/Juni und September/Oktober 

Langzeiturlauberseelsorge 
I Abano Terme/Italien 

mehrmonatiger Sonderauftrag von Mitte März 
bis Mitte Oktober 

I Arco und Gardone/Gardasee, Italien 
mehrmonatiger Sonderauftrag von Mitte März 
bis Mitte Oktober 

- Grundbetrag (Unterkunft und Verpflegung) 
bei einem Dienst in Österreich 650,- DM 
in den anderen ausgeschriebenen 
Ländern 700,- DM 

- Fahrtkostenpauschale 
je nach Entfernung (Luftlinie) zwischen dem Sitz 
der Leitung der Gliedkirche des Pfarrers und 
seinem Dienstort nach drei Zeitzonen gestaffelt: 
Zone A (bis 300 km) 80,- DM 
Zone B (300-700 km) 200,- DM 
Zone C (mehr als 700 km) 300,- DM 

- Bei einem Dienst in Österreich zahlt der Evange
lische Oberkirchenrat in Wien einen zusätzlichen 
Fahrtkostenzuschuß in Höhe von 700,- öS 

= ca. 100,- DM 
- Für Langzeiturlauberpfarrer in Abano Terme 

und auf Teneriffa gilt eine Sonderregelung. 
Für einen vierwöchigen Dienst in einem Ort der 

Kategorie I (siehe Liste) wird ein Sonderurlaub von 
14 Kalendertagen und für einen Dienst in einem 
Ort der Kategorie II ein Sonderurlaub von 7 Kalen
dertagen gewährt. 

Heizkostenbeitrag für Dienst
wohnungen mit Sammelheizung aus 
dienstlichen Versorgungsleitungen 

Landeskirchenamt 
Az.: 46621 / 88 / B 9 - 08 

Bielefeld, den 7.11.1988 

Der vom Mitarbeiter zu tragende Heizkostenbei
trag für die Heizung einer Dienstwohnung, die an 
eine Sammelheizung, die auch zur Heizung von 
Diensträumen dient, angeschlossen ist, richtet sich 
nach § 13 Abs. 1 bis 4 DWVO (vgl. KABl. 1981 
S. 196), sofern nicht gemäß § 13 Abs. 5 DWVO eine 
Abrechnung nach dem durch Wärmemesser festge
stellten Verbrauch erfolgt. Nachstehend geben wir 
die für den Abrechnungszeitraum vom 1. Juli 1987 
bis 30. Juni 1988 vom Bundesminister der Finanzen 
festgesetzten Kostensätze bekannt (vgl. MBl. NW 
1988 S. 1458). Sie sind der nunmehr vorzunehmen
den Endabrechnung für den Abrechnungszeitraum 
1987/88 zugrunde zu legen. 

I Teneriffa (Süden)/Spanien Energieträger DM je qm Wohnfläche 
mehrmonatiger Sonderauftrag von November ---------------------
bis April Heizöl EL, Abwärme 8,82 

Interessierte Pfarrer/innen und Prediger/innen 
werden gebeten, ihre Meldungen für den Urlauber
seelsorgedienst auf dem vorgeschriebenen Vor
druck, möglichst frühzeitig über die Herren Super
intendenten an das Landeskirchenamt, Postfach 
2740, 4800 Bielefeld 1 zu richten. Vordrucke sind 
auch beim Landeskirchenamt erhältlich. 

Die Kosten für die Fahrt, Unterkunft und Ver
pflegung müssen selbst getragen werden. Das 
Kirchliche Außenamt gewährt jedoch für einen 
vierwöchigen Dienst eine Beihilfe, die wie folgt 
geregelt ist: 

Gas 

Fernheizung, feste Brenn
stoffe, schweres Heizöl 

10,05 

11,49 

Der sich nach den vorstehenden Kostensätzen 
ergebende jährliche Heizkostenbeitrag ist auch für 
die Abrechnung des vom Mitarbeiter zu tragenden 
Entgelts für die Warmwasserversorgung aus 
dienstlichen Versorgungsleitungen nach § 14 
Abs. 1 DWVO maßgebend. 
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Bekanntmachung des Siegels 
der Evangelischen 

Kirchengemeinde Marl-Lenkerbeck, 
Kirchenkreis Recklinghausen 

Landeskirchenamt Bielefeld, den 23. 9. 1988 
Az.: 38198/Lenkerbeck9 

Die durch Ausgliederung des Gemeindebezir
kes Lenkerbeck aus der Evangelischen Kirchenge
meinde Hüls am 1. Januar 1986 errichtete Evangeli
sche Kirchengemeinde Marl-Lenkerbeck (KABl. 
S. 9) führt nunmehr folgendes Siegel: 
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Die Bekanntmachung des Siegels erfolgt auf
grund von § 26 der Richtlinien für das Siegelwesen 
in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(Siegelordnung) vom 31. August 1965 (KABl. 1966 
S. 137). 

Ferienordnung 
für das Schuljahr 1990/91 

Landeskirchenamt 
Az.: 42540 / C 9- 06 

Bielefeld, den 10. 10. 1988 

Der Kultusminister des Landes NW hat am 
15. August 1988 nachstehenden Erlaß - Az.: I B 
2.36-70/0 Nr. 881/88 -veröffentlicht: 

Die Ferien für das Schuljahr 1990/91 werden für 
allgemeinbildende und berufsbildende Schulen 
folgendermaßen festgelegt: 
Ferien Erster Ferientag Letzter Ferientag 

Sommer Freitag Dienstag 
15. Juni 1990 31. Juli 1990 

Herbst Montag Samstag 
8. Oktober 1990 13.0ktober1990 

Weihnachten Montag Samstag 
24. Dezember 1990 5. Januar 1991 

Ostern Montag Samstag 
25. März 1991 13. April 1991 

Pfingsten Dienstag 
21. Mai 1991 

Die Sommerferien 1991 werden vom 18. Juli 
(erster Ferientag) bis zum 31. August 1991 (letzter 
Ferientag) dauern. 

Die Sommerferien der landwirtschaftlichen 
Fachschulen können im Einvernehmen mit der 
Schulaufsichtsbehörde den besonderen Bedürfnis
sen der Landwirtschaft angepaßt werden. 

Außerdem stehen der einzelnen Schule drei 
bewegliche Ferientage zur Verfügung. Der Schul
leiter entscheidet nach Beratung in der Schulkon
ferenz und Unterrichtung des Schulträgers. Eine 
einheitliche Regelung für alle Schulen einer 
Gemeinde ist anzustreben. Die Entscheidung soll 
spätestens drei Wochen vor Beginn der Sommerfe
rien des Jahres 1990 getroffen werden. Der Schul
leiter unterrichtet unverzüglich die Schüler, Eltern 
und Schulaufsichtsbehörde. 

Soweit eine Schule keine beweglichen Ferien
tage festlegt oder nicht rechtzeitig entscheidet, 
werden diese wie folgt festgelegt: 
- Samstag, 22. Dezember 1990 (Weihnachtsferien) 
- Samstag, 23. März 1991 (Osterferien) 
- Samstag, 18. Mai 1991 (Pfingstferien) 

Urkunde über eine 
PfarsteHenerrichtung 

Gemäß Artikel 11 der Kirchenordnung der 
Evangelischen Kirche von Westfalen vom 1. De
zember 1953 wird nach Anhörung der Beteiligten 
folgendes festgesetzt: 

§ 1 
In der Evangelischen Paul-Gerhardt-Kirchenge

meinde Dortmund, Kirchenkreis Dortmund-Mitte, 
wird eine (3.) Pfarrstelle errichtet. 

Die Besetzung erfolgt gemäß Kirchengesetz 
über die Besetzung der Gemeindepfarrstellen in 
der Evangelischen · Kirche von Westfalen vom 
29. Mai 1953. 

§2 
Die Urkunde tritt am 1. Januar 1989 in Kraft. 

Bielefeld, den 3. November 1988 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Die Kirchenleitung 

(L.S.) Demmer Dringenberg 
Az.: 31306 / Dortmund-Paul-Gerhardt 1 (3) 

Urkunde über die Errichtung 
einer Pfarrstelle 

Gemäß Artikel 11 der Kirchenordnung der 
Evangelischen Kirche von Westfalen vom 1. De
zember 1953 wird nach Anhörung der Beteiligten 
folgendes festgesetzt: 

§ 1 
In der Evangelischen Kirchengemeinde Roxel, 

Kirchenkreis Münster, wird eine (3.) Pfarrstelle 
errichtet. 

Die Besetzung erfolgt gemäß Kirchengesetz 
über die Besetzung der Gemeindepfarrstellen in 
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der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 
29. Mai 1953. 

§2 

Die Urkunde tritt am 1. Dezember 1988 in Kraft. 

Bielefeld, den 24. November 1988 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Die Kirchenleitung 

(L.S.) Demmer Dr. Martens 
Az.: 43865 / Roxel 1 (3) 

Urkunde über die Aufhebung 
einer Pfarrstelle 

Aufgrund von Artikel 11 der Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 
1. Dezember 1953 wird nach Anhörung der Betei
ligten folgendes festgesetzt: 

§ 1 
Im Kirchenkreis Münster wird die (6.) Pfarr

stelle aufgehoben. 

§2 

Die Urkunde tritt am 1. Dezember 1988 in Kraft. 

Bielefeld, den 24. November 1988 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Die Kirchenleitung 

(L.S.) Demmer Dr. Martens 
Az.: 43865 /II/ Münster VI/6 

Urkunde über die Aufhebung 
einer Pfarrstellenverbindung 

Nach Anhörung der Beteiligten wird folgendes 
festgesetzt: 

§ 1 
Die durch Urkunde vom 25. September 1975 mit 

Wirkung vom 1. Oktober 1975 festgestellte pfarr
amtliche Verbindung der Pfarrstellen der Evangeli
schen Kirchengemeinden Werries und Uentrop, 
beide Kirchenkreis Hamm, wird aufgehoben. 

§2 

Die Urkunde tritt am 1. Januar 1989 in Kraft. 

Bielefeld, den 24. November 1988 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Die Kirchenleitung 

(L.S.) Demmer 
Az.: 45064 /II/ Uentrop 1 

Dr.Martens 

Urkunde über die Aufhebung 
einer Pfarrstelle 

Aufgrund von Artikel 11 der Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 
1. Dezember 1953 wird nach Anhörung der Betei
ligten folgendes festgesetzt: 

§ 1 

In der Evangelischen Heliand-Kirchengemeinde 
Dortmund, Kirchenkreis Dortmund-Mitte, wird die 
(2.) Pfarrstelle aufgehoben. 

§2 

Die Urkunde tritt am 1. Januar 1989 in Kraft. 

Bielefeld, den 3. November 1988 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Die Kirchenleitung 

(L.S.) Demmer Dringenberg 
Az.: 31306 /II/ Dortmund-Heliand 1 (2) 

Pfarrstellen mit eingeschränktem 
pfarramtlichen Dienst 

Landeskirchenamt 
Az.: A 6-02 

Bielefeld, den 24. 11. 88 

Die Kirchenleitung hat die folgenden Pfarrstel
len als Stellen festgestellt, in denen gemäß Arti
kel 11 Absatz 2 der Kirchenordnung der Evangeli
schen Kirche von Westfalen eingeschränkter pfarr
amtlicher Dienst wahrgenommen werden kann: 
- 1. Pfarrstelle der Evang.-Luth. Kirchengemeinde 

Gladbeck-Mitte, Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop 
- 5. Pfarrstelle der Evang. Kirchengemeinde Sen

nestadt, Kirchenkreis Gütersloh. 

Ständige Stellen für den Hilfsdienst 

Landeskirchenamt 
Az.:C3-61 

Bielefeld, den 24. 11. 1988 

a) Die Kirchenleitung hat beschlossen, folgende 
ständige Stellen für den Hilfsdienst einzu
richten: 
- Kirchenkreis Bochum: Kirchengemeinde 

Gerthe (Gemeindearbeit) 
- Kirchenkreis Bochum: Studentenarbeit an 

den Fachhochschulen in Bochum 
- Kirchenkreis Dortmund-Nordost: Kirchenge

meinde Kemminghausen (Gemeindearbeit) 
- Kirchenkreis Dortmund-Süd: Kirchenge

meinde Brünninghausen (Gemeinde- und 
Altenarbeit) 

- Kirchenkreis Tecklenburg: Kirchengemeinde 
Rheine-Jakobi (Gemeindearbeit) 
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- Kirchenkreis Unna: Krankenhausseelsorge 
im Kirchenkreis 

b) In nachstehend genannte ständige Stellen für 
den Hilfsdienst ist eine Einweisung möglich: 
- Kirchenkreis Bielefeld: Krankenhausseel

sorge 
- Kirchenkreis Bochum: Kirchengemeinde 

Gerthe (Gemeindearbeit) 
- Kirchenkreis Bochum: Studentenarbeit an 

den Fachhochschulen in Bochum 
- Kirchenkreis Dortmund-Nordost: Kirchenge

meinde Kemminghausen (Gemeindearbeit) 
- Kirchenkreis Dortmund-Süd: Kirchenge

meinde Brünninghausen (Gemeinde- und 
Altenarbeit) 

- Kirchenkreis Gelsenkirchen: Krankenhaus
seelsorge 

- Kirchenkreis Gütersloh: Kirchengemeinde 
Neubeckum 

- Kirchenkreis Hagen: Kirchengemeinde Ende 
(Gemeindearbeit) 

- Kirchenkreis Minden: Kirchengemeinde Min
den-St. Jakobus 

- Kirchenkreis Recklinghausen: Kirchenge
meinde Haltern (Gemeindearbeit und Cam
pingseelsorge) 

- Kirchenkreis 
Buschhütten 

Siegen: 

- Kirchenkreis Siegen: 
Dreis-Tiefenbach 

Kirchengemeinde 

Kirchengemeinde 

- Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken: Kir
chengemeinde Borken (Gemeindearbeit) 

- Kirchenkreis Unna: Kirchengemeinde Berg
kamen 

- Kirchenkreis Unna: Krankenhausseelsorge 
im Kirchenkreis 

- Kirchenkreis Vlotho: Synodalvikar 
Die Einweisung in eine ständige Stelle für den 

Hilfsdienst erfolgt nach Maßgabe von § 6 des Aus
führungsgesetzes zum Hilfsdienstgesetz der Ev. 
Kirche der Union vom 16. 11. 1985 in der Fassung 
vom 13. 11. 1986 (KABL S. 219). 

Anträge auf Einweisung in eine ständige Stelle 
für den Hilfsdienst sind an das Landeskirchenamt 
zu richten. Antragsberechtigt ist, wer die von der 
Ev. Kirche von Westfalen zuerkannte Anstellungs
fähigkeit als Pfarrer besitzt. 

Persönliche und andere Nachrichten 

Ordiniert wurden: 
Pastor im Hilfsdienst Ekkehard Brach am 25. 
September 1988 in Hofstede-Riemke; 
Pastorin im Hilfsdienst Helga Die t z am 25. Sep
tember 1988 in Iserlohn; 
Pastor im Hilfsdienst Frank-Martin E 1 b er t am 
23. Oktober 1988 in Münster; 
Pastorin im Hilfsdienst Sybille Gott w i c k am 
23. Oktober 1988 in Ennepetal-Voerde; 

Pastor im Hilfsdienst Matthias Ho o f am 6. N ovem
ber 1988 in Hattingen-Blankenstein; 
Pastor im Hilfsdienst Hans-Walter Kron s bei n 
am 16. Oktober 1988 in Dortmund-Lanstrop; 
Pastor im Hilfsdienst Karl-Erich Lutter b eck am 
16. Oktober 1988 in Dorsten; 
Pastor im Hilfsdienst Heinz-Dieter Roth a r d t am 
9. Oktober 1988 in Marl; 
Pastor im Hilfsdienst Hans Schmitt am 25. Sep
tember 1988 in Schwelm; 
Pastor im Hilfsdienst Johannes Steinhauer am 
15. Oktober 1988 in Bochum; 
Pastorin im Hilfsdienst Sabine Zorn am 31. Okto
ber 1988 in Gladbeck-Brauck-Rosenhügel. 

Die Anstellungsfähigkeit als Pfarrer/Pfarrerin in 
der Evang. Kirche von Westfalen wurde zuer
kannt: 
Pastor im Hilfsdienst Günther A 1 brecht, Nieder
schelden, zum 1. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Andrea Aura s -Re i ff e n, 
Dortmund, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Ernst-Martin Barth, Buer
Erle, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Christoph Be ver s, Stein
furt, zum 1. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Katharina B 1 ä t gen, Gel
senkirchen, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Torsten Böhm, Tecklen
burg, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Klaus B o m b o s c h, Gelsen
kirchen-Horst, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Ekkehard Brach , Hofstede
Riemke, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Thomas Bracht, Arnsberg, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Barbara von Bremen, 
Querenburg, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Hans-Werner Büsche r, 
Schwerte, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Gerd Buschmann, Her
ford, zum 1. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Petra Bus c h man n -
Simons, Recklinghausen, zum l. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Christina Ca r 1, Gütersloh, 
zum 1. Dezember 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Stefan Ca r 1, Schloß Holte
Stukenbrock, zum 1. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Birgit Cr o n e, Winz-Baak, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Uwe Crone, Winz-Baak, 
zum l. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Martin D o m k e, Herne, zum 
1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Christhard Ebert, Bielefeld, 
zum l. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Karin Er t e 1 d, Bottrop
Fuhlenbrock, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Oliver Gen gen b ach, Wit
ten, zum 1. Oktober 1988; 
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Pastor im Hilfsdienst Joachim Gent z , Gerthe, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Burkhard G i es e, Baukau, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Angela G i es e 1 man n , 
Reepen, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Michael G ö h 1 er , Bommern, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Ursula G o 1 dm an n, 
Scherlebeck, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Hans-Christian Heine , 
Gütersloh, zum 1. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Christine Höke, Vlotho, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Horst Hoffmann, Bochum, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Claus Hum b er t, Bochum
Laer, zum 1. Oktober 1988; 

Pastor im Hilfsdienst Dirk J ur c z y k, Ochtrup, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Annegret Kanne , Dahl, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Detlev Karl, Wehdem, zum 
1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst J ohannes-Friedemann K a -
t her, Holsterhausen/Lippe, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Ulrich Klein, Neubeckum, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Udo Kytzia, Wiesch'erhö
fen, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Raimar Leng, Ferndorf, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Karl-Erich Lutter b eck, 
Dorsten, zum 1. Oktober 1988; 

Pastor im Hilfsdienst Ulrich Meyer - G i es e 1-
m an n, Bielefeld, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Josef Na trup, Bochum, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Wilfried Oe r t e 1, Husen
Kurl, zum 1. Oktober 1988; 
Herr Michael Pa u 1 in i, Brilon, zum 25. September 
1988; 
Pastor im Hilfsdienst Helmut Pie t s c h, Minden, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Susana Riede 1-A 1-
b recht, Siegen, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Rainer Rohr b eck, Tonnen
heide, zum 1. Dezember 1988; 

Pastor im Hilfsdienst Bernd Schäfer, Reckling
hausen, zum 1. September 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Wolfgang S c h a e f er , Wit
ten, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Rainer Sc h um ach er , 
Schwelm, zum 1. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Erika S c h w e i z er , 
Warendorf, zum 1. November 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Bodo Steinhauer, Winz
Baak, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Andreas St o 1 z e , Schwerte
Villigst, zum 1. Oktober 1988; 

Pastor im Hilfsdienst Matthias St o r c k, Münster, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Doris Sturm, Harpen, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Christa Th i e 1, Brack
wede, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Günter Th o m e, Wulfen, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Hans-Jürgen U e b ach, Bad 
Laasphe, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Werner V e d der, Soest, zum 
1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Jochen V o i g t, Frönden
berg, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Hans-Otto Witt, Scharn
horst, zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Hartmut Wortmann, Her
ten, zum 1. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Jutta W rann -Berg
m an n, Kemminghausen, zum 1. Oktober 1988; 
Pastorin im Hilfsdienst Brigitte Z y w i t z, Hennen, 
zum 1. Oktober 1988; 
Pastor im Hilfsdienst Paul-Gerhard Z y w i t z, Hen
nen, zum 1. Oktober 1988. 

Berufen sind: 
Pastorin im Hilfsdienst Heidi B 1 essen oh 1 zur 
Pfarrerin der Evang. Kirchengemeinde Drewer
Süd (2. Pfarrstelle), Kirchenkreis Recklinghausen; 
Pfarrer Albert He n z, Evang. Kirchengemeinde 
Iserlohn, Kirchenkreis Iserlohn, zum Pfarrer des 
Kirchenkreises Iserlohn (12. Kreispfarrstelle); 
Pastor im Hilfsdienst Matthias Ho h man n zum 
Pfarrer der Evang.-reform. Kirchengemeinde 
Dreis-Tiefenbach (1. Pfarrstelle), Kirchenkreis 
Siegen; 
Pfarrer Günter Johnsdorf, Evang. Kirchenge
meinde Westerholt-Bertlich, Kirchenkreis Reck
linghausen, zum Pfarrer der Evang. Kirchenge
meinde Haltern (2. Pfarrstelle), Kirchenkreis Reck
linghausen; 
Pastor im Hilfsdienst Dirk Jurczyk zum Pfarrer 
der Evang. Kirchengemeinde Ochtrup (1. Pfarr
stelle), Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken; 
Pfarrer Dieter Kuh 1 i, Evang.-reform. Kirchenge
meinde Niederschelden, Kirchenkreis Siegen, zum 
Pfarrer der Evang. Kirchengemeinde Bad Laasphe 
(1. Pfarrstelle), Kirchenkreis Wittgenstein; 
Pastor im Hilfsdienst Uwe Lorenz zum Pfarrer 
der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Gladbeck
Brauck (2. Pfarrstelle), Kirchenkreis Gladbeck-Bot
trop; 
Pastor im Hilfsdienst Ingo Max einer zum Pfar
rer der Evang. St. Marien-Kirchengemeinde Dort
mund (1. Pfarrstelle), Kirchenkreis Dortmund
Mitte; 
Pastorin im Hilfsdienst Dolores Ober f oh r e n zur 
Pfarrerin der Evang. Kirchengemeinde Iserlohn 
(8. Pfarrstelle), Kirchenkreis Iserlohn; 
Pastor im Hilfsdienst Armin Pu 1 fr ich zum Pfar
rer der Evang.-reform. Kirchengemeinde Wetter
Freiheit (1. Pfarrstelle), Kirchenkreis Hagen; 
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Pastor im Hilfsdienst Matthias St o r c k zum Pfar
rer der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kirchlen
gern (2. Pfarrstelle), Kirchenkreis Herford. 

Beurlaubt ist: 
Pastor im Hilfsdienst Friedrich Tom et t e n, Wup
pertal, infolge Berufung in den Dienst der Vereinig
ten Evangelischen Mission in Wuppertal. 

In den Wartestand versetzt worden sind: 
Pfarrerin Renate Langen h e der, Evang. Kir
chengemeinde Burgsteinfurt (1. Pfarrstelle), Kir
chenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken, infolge Beru
fung in den Dienst des Diakonissenmutterhauses 
in Münster; 

Pastor Jürgen Ne s er k e, Evang. Kirchenge
meinde Mengede (1. Pfarrstelle), Kirchenkreis 
Dortmund-West, infolge Freistellung für einen 
Dienst bei der Deutschen Seemannsmission e.V. 

In den Ruhestand getreten sind: 
Pfarrer Paul-Gerhard Baste r t, Pfarrer der Evang. 
Kirchengemeinde Erkenschwick (1. Pfarrstelle), 
Kirchenkreis Recklinghausen, zum l. Dezember 
1988; 
Pfarrer Helge Herrmann, Pfarrer des Kirchen
kreises Gladbeck-Bottrop (1. Pfarrstelle), zum 
l. Dezember 1988; 
Pfarrer Dr. theol. Rolf K e m p f, Pfarrer der Evang.
reform. Kirchengemeinde Dreis-Tiefenfach (1. 
Pfarrstelle), Kirchenkreis Siegen, zum l. Novem
ber 1988; 
Pfarrer Konrad Lorenz, Pfarrer der Evang. St. 
Marien-Kirchengemeinde Dortmund (1. Pfarr
stelle), Kirchenkreis Dortmund-Mitte, zum l. No
vember 1988; 
Pfarrer Hermann Ovesiek, Pfarrer der Evang.
Luth. Kirchengemeinde Babbenhausen-Oberbeck
sen (1. Pfarrstelle), Kirchenkreis Vlotho, zum 
l. November 1988; 
Pfarrer W aldemar Rosen 1 an d , Pfarrer der 
Evang. Kirchengemeinde Halver (3. Pfarrstelle), 
Kirchenkreis Lüdenscheid, zum 1. Dezember 1988; 
Pfarrer Waldemar Sa r t o r, Pfarrer der Evang. 
Kirchengemeinde Bad Laasphe (1. Pfarrstelle), Kir
chenkreis Wittgenstein, zum 1. November 1988. 

Verstorben sind: 
Pfarrer i. R. Walter B r es s an i, zuletzt Pfarrer 
am W estf. Landeskrankenhaus Eickelborn, am 
7. Oktober 1988, im Alter von 76 Jahren; 
Pfarrer i. R. Bernhard G e o r g e s , zuletzt Pfarrer in 
Lahde, Kirchenkreis Minden, am 25. September 
1988 im Alter von 93 Jahren; 
Pfarrer i. R. Ernst G 1 ü er, zuletzt Pfarrer in Dan
kersen, Kirchenkreis Minden, am 14. November 
1988 im Alter von 97 Jahren; 
Pfarrer i. R. Karl Krüger, zuletzt Pfarrer in Elsey 
in Hohenlimburg, Kirchenkreis Iserlohn, am 
17. November 1988, im Alter von 81 Jahren; 
Pastor i. R. Werner Kurbjuhn, zuletzt Pfarr
stellenverwalter in Röhlinghausen, Kirchenkreis 
Herne, am 7. Oktober 1988, im Alter von 56 Jahren. 

Zu besetzen sind: 
a) Die Kreispfarrstellen, für die Bewerbungsge

suche an den Herrn Superintendenten zu rich
ten sind: 
1. Kreispfarrstelle Bi e 1 e f e 1 d (Evang. Reli
gionslehre an berufsbildenden Schulen); 
l. Kreispfarrstelle Güter s 1 oh (Evang. Reli
gionslehre an berufsbildenden Schulen); 
l. Kreispfarrstelle Pa derb o r n (Synodaler 
Schulreferent); 
3. Kreispfarrstelle V 1 o t h o (Krankenhausseel
sorge); 

b) die Verbandspfarrstelle, für die Bewerbungs
gesuche an den Vorsitzenden des Vorstandes 
der Vereinigten Kirchenkreise Dortmund, 
Jägerstraße 5, 4600 Dortmund 1, zu richten 
sind: 
18. Verbandspfarrstelle der Vereinigten Kir
chenkreise Dortmund (Studentenseelsorge); 

c) die Gemeindepfarrstellen, für die Bewerbungs
gesuche an die Presbyterien durch den Super
intendenten des jeweiligen Kirchenkreises zu 
richten sind: 
I. Kirchengemeinden mit Luthers Katechis
mus: 
4. Pfarrstelle der Evang. Kirchengemeinde 
Annen, Kirchenkreis Hattingen-Witten; 
2. Pfarrstelle der Evang. Kirchengemeinde 
Bövinghausen, Kirchenkreis Dortmund
West; 
3. Pfarrstelle der Evang. Paul-Gerhardt-Kirchen
gemeinde D o r t m und , Kirchenkreis Dort
mund-Mitte; 
1. Pfarrstelle der Evang. Kirchengemeinde 
Er k e n s c h w i c k , Kirchenkreis Recklinghau
sen; 
2. Pfarrstelle der Evang. Kirchengemeinde 
Er k e n s c h w i c k, Kirchenkreis Reckling
hausen; 
4. Pfarrstelle der Evang. Kirchengemeinde 
Eving-Lindenhors t, Kirchenkreis Dort
mund-Nordost; 
1. Pfarrstelle der Evang-Luth. Kirchengemeinde 
G 1 ad b eck-Mitte, Kirchenkreis Gladbeck
Bottrop; 
4. Pfarrstelle der Evang.-Luth. Kirchenge
meinde Gladbeck-Mitte, Kirchenkreis 
Gladbeck-Bottrop; 
1. Pfarrstelle der Evang.-Luth. Luther-Kirchen
gemeinde Hagen, Kirchenkreis Hagen; 
3. Pfarrstelle der Evang. Kirchengemeinde 
He essen, Kirchenkreis Hamm; 
6. Pfarrstelle der Evang. Kirchengemeinde 
I s er 1 oh n, Kirchenkreis Iserlohn; 
3. Pfarrstelle der Evang. Kirchengemeinde 
Lünen, Kirchenkreis Lünen; 
2. Pfarrstelle der Evang.-Luth. Kirchenge
meinde Methler, Kirchenkreis Unna; 
2. Pfarrstelle der Evang. Friedens-Kirchenge
meinde Münster, Kirchenkreis Münster; 
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1. Pfarrstelle der Evang. Kirchengemeinde 
0 e v e n t r o p , Kirchenkreis Arnsberg; 
2. Pfarrstelle der Evang. Kirchengemeinde 
Sc h 1 o ß Neuhaus, Kirchenkreis Paderborn; 
1. Pfarrstelle der Evang. Kirchengemeinde 
U e n t r o p (mit Zusatzauftrag), Kirchenkreis 
Hamm; 

II. Kirchengemeinde mit dem Heidelberger Ka
techismus: 
1. Pfarrstelle der Evang. Kirchengemeinde 
Burgsteinfurt (Patronatspfarrstelle), Kir
chenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken; 

d) die zum 1. Januar 1989 frei werdende 1. landes
kirchliche Studentenpfarrstelle an der Ruhr
Universität Bochum. 
Es sind die von der Kirchenleitung am 16. 9. 
1971 beschlossenen Grundsätze zum Verfahren 
bei der Besetzung von Studentenpfarrstellen 
anzuwenden. 
Auskünfte erteilt Herr Pfarrer Uhr, Querenbur
ger Höhe 287, 4630 Bochum 1, Tel. 0234/702006. 
Bewerbungsgesuche sind an das Landeskir
chenamt, z. H. Frau Landeskirchenrätin Mos
kon-Raschik, Postfach 2740, 4800 Bielefeld 1, zu 
richten. 

Ernannt sind: 
Herr Rainer Augustin, Ev. Gymnasium Meinerz
hagen, zum Studienrat zur Anstellung im Kirchen
dienst unter Berufung in das Kirchenbeamtenver
hältnis auf Probe; 
Herr Ulrich Baumann, Ev. Gymnasium Meinerz
hagen, zum Studienrat zur Anstellung im Kirchen
dienst unter Berufung in das Kirchenbeamtenver
hältnis auf Probe; 
Herr Rolf He ich e, Ev. Gymnasium Meinerzha
gen, zum Studienrat zur Anstellung im Kirchen
dienst unter Berufung in das Kirchenbeamtenver
hältnis auf Probe; 
Frau Irene M. Tauber, Söderblom-Gymnasium in 
Espelkamp, zur Studienrätin zur Anstellung im 
Kirchendienst unter Berufung in das Kirchenbe
amtenverhältnis auf Probe; 
Herr Detlev W e i er, Birger-Forell-Realschule, zum 
Lehrer für die Sekundarstufe I zur Anstellung im 
Kirchendienst unter Berufung in das Kirchenbe
amtenverhältnis auf Probe. 

Prüfung von Kirchenmusikern: 
Die K 1 eine Urkunde über die Ans t e 1-
1 u n g s fähig k e i t als C-Kirchenmusiker 
haben nach Ablegung der entsprechenden kirchen
musikalischen Prüfung erhalten: 
Tim Bande 1 o w, Haarholzer Straße 13, 4630 Bo
chum 1; 
Martin Bergmann, Gustav-Altenhain-Straße 10, 
4322 Sprockhövel 2; 
Sandra Brinkmann, Am Langenberg 9, 4803 
Steinhagen; 
Renate Burg, geb. Schwengelbeck, Hermann
straße 1, 4795 Delbrück; 
Hans-Jürgen Fink e , Eichholzstraße 1, 444 7 Hop
stein-Schale; 

Kerstin Gennet, Lessingstraße 14, 4837 Verl 1; 
Birgit Goede, Am Gartenkamp 37, 4630 Bochum 1; 
Axel Go 1 d b eck, Schulweg 7, 4803 Steinhagen; 
Ulrich Haltern, Salzborn 9, 4630 Bochum 5; 
Henning K ö h n e , Fehmarnstraße 51, 4800 Biele
feld 16; 
Edwin Kohnhorst, Rehhagenweg 7, 4544 Lad
bergen; 
Heike Kr oh n, Schlehenkamp 12 a, 4630 Bo
chum 7; 

Hans-Jürgen Kufeld, Mellinghofstraße 5, 5810 
Witten 5; 
Heidrun Kühne 1, geb. Kempfert, Killingstraße 5, 
4400 Münster; 
Manuela Kuhnert, Bethesdaweg 14, 4800 Biele
feld 13; 
Claudia M e 1c her, geb. Hasenburg, Mecklenbur
ger Straße 20, 4400 Münster; 
Thomas-Friedemann Mi ttring, Im Hook 23, 4540 
Lengerich; 
Friedrich-Wilhelm M ö 11 er, Am Möllerstift 2, 4800 
Bielefeld 14; 
Gabriele Mr u c k, Dorotheenstraße 7, 4803 Stein
hagen; 
Gundula M ü 11 er, Goerdelerstraße 28, 4400 Mün
ster; 
Dirk Otto, Im Bramschenkamp 12 A, 4900 Her
ford; 
Sofie-Charlott Pampel, geb. Voshagen, Brockha
gener Straße 234, 4803 Steinhagen; 
Hannelore Pr i e n, geb. Hermann, Hillegosser 
Straße 165, 4800 Bielefeld 17; 
Reinhard Ra m s b r o c k, Heeper Holz 72, 4800 Bie
lefeld 17; 
Markus Rathey, Kettelerstraße 11, 4905 Spenge; 
Stefanie Rieke, Kumbusch 5, 4520 Melle 7; 
Petra Sa v v i d i s, geb. Strakeljahn, Drachter
straße 22, 4400 Münster; 
Wilfried S c h ä f er , Kollegstraße 2/33 7, 4630 Bo
chum 1; 
Jens Christof Schreiber, Brandenburger 
Straße 16, 4800 Bielefeld 1; 
Heike Schröder, Rathenaustraße 8, 4320 Hat
tingen; 
Christiane Storm, Königsberger Straße 53, 4400 
Münster; 
AntjeThies, Mondsteinweg 101,4800 Bielefeld 15; 
Dagmar Thöns, Parkweg 42, 5810 Witten 1; 
Antje Vogt, Fechenbachstraße 5, 4800 Biele
feld 15; 
Holger Wage man n, Rohrdommelweg 8, 4830 Gü
tersloh; 
Anke W a 1 t er, Kassenberger Straße 56, 4630 Bo
chum 5. 

Stellenangebot: 
In der Verwaltung des Diakonissenmutterhau

ses Münster ist die Stelle des/der Leiters/Leiterin 
der Personalabteilung baldmöglichst neu zu be
setzen. 



Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen - Nr. 9 vom 19. Dezember 1988 247 

Wir sind eine dem Diakonischen Werk der Evan
gelischen Kirche von Westfalen angeschlossene 
Einrichtung, in der sich neben dem Diakonissen
mutterhaus u. a. Berufsfachschulen der Sek. II, ein 
Fachseminar für Altenpflege, eine Krankenpflege
schule und ein Alten- und Altenkrankenheim 
befinden. Unsere Einrichtungen haben insgesamt 
435 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Wir suchen eine evangelische Persönlichkeit mit 
der Befähigung für den gehobenen öffentlichen 
bzw. kirchlichen Verwaltungsdienst oder einer 
Ausbildung als Betriebswirt. Berufserfahrung im 
Personalwesen ist erwünscht. 

Eine der Aufgabenstellung angemessene Vergü
tung erfolgt nach BAT-KF. 

Bewerbungen sind bis zum 31. 12. 1988 zu rich
ten an das Diakonissenmutterhaus Münster, z. H. 
Verwaltungsdirektor Titkemeyer, Coerdestr. 56, 
4400 Münster, Telefon 0251/209-151. 

Neu erschienene Bücher und 
Schriften 

Die Buchbesprechungen werden allein von den jeweiligen 
Rezensenten verantwortet 

Kalender 1989 
- ,,DuMont's Großer Kunstkalender", 13 Farbbil

der, Format 45 x 48 cm, DuMont Verlag, Köln, 
34,-DM; 

- ,,Impressionen", 13 Farbbilder, Format 45 x 58 
cm, te Neues Verlag, Kempen/Niederrhein, 46,
DM; 

- ,,Deutsche Expressionisten", 13 Farbbilder, For
mat 50 x 57 cm, Dr. Schwarze Verlag, Wuppertal, 
48,-DM; 

- ,,Zarte Welt", 13 Farbbilder, Format 35 x 50 cm, 
Verlag der St.-Johannis-Druckerei, Lahr, 36,
DM; 

- ,,Alte hebräische Handschriften", 12 Farbbilder, 
31 x 45 cm, Verlag der St.-Johannis-Druckerei, 
Lahr, 48,- DM; 

- 2 Kunstdruckmappen: ,,Impressionism" und 
„Claude Monet", je 6 Farbbilder, je 40 x 31 cm, te 
Neues Verlag, Kempen/Niederrhein, je 29,90 DM; 

- ,,Mustang", 13 Farbfotos, 45 x 45 cm, te Neues 
Verlag, Kempen/Niederrhein, 36,- DM; 
- ,,In Gottes schöner Welt", 13 Farbfotos, 34 x 38 

cm, Verlag der St.-Johannis-Druckerei, Lahr, 
24,80 DM; 

- ,,Steinkopf-Kalender", 13 Farbfotos, 29 x 41 cm, 
J. F. Steinkopf Verlag, Stuttgart, 19,80 DM. 
Eine Auswahl großformatiger Kunst- und Farb

fotokalender. Die Bilder laden zum häufigen 
Betrachten ein; sie wollen erfreuen. Auf besonde
ren Blättern sind die Bilder in den Kunstkalendern 
erläutert. 

„DuMont's Großer Kunstkalender". Ein Gang 
durch die Modeme. Bilder von Willi Baumeister, 
Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Ferdinand Rod
ler, Wassily Kandinsky, August Macke, Rene 
Magritte, Guiseppe de Nittis, Emil Nolde, Henri 

Person, Auguste Renoir, Felix Valloton. Besonders 
anziehend: Emil N oldes „Große Dahlienblüte" (Ok
tober-Blatt). 

,,Impression". Bilder von Gustave Caillebotte, 
Paul Cezanne, Edgar Degas, Vincent van Gogh, 
Edouard Manet, Claude Monet, Camille Pissaro, 
Auguste Renoir, Theo van Rysselberghe, Paul 
Signac. Voller Spannung: Edgar Degas' ,,Renn
pferde vor den Tribünen" (Juli-Blatt). 

„Deutsche Expressionisten". Bilder von Lyonel 
Feininger, Philipp Frank, Erich Heckel, Alexej von 
Jawlensky, Ernst Ludwig Kirchner, August Macke, 
Carlo Mense, Ernst Mollenhauer, Gabriele Münter, 
Emil N olde, Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff. 
Für Westfalen interessant: Schmidt-Rottluffs Bild 
,,Patroklusturm in Soest" (Dezember-Blatt). 

„Zarte Welt". Schöne Aquarelle von Brigitta 
Zeumer mit Bibelworten. Ein Informationsblatt 
mit einem Lebensbild der Künstlerin sowie Wis
senswertem über die Aquarellmalerei finden wir 
am Schluß des Kalenders. Die Landschaftsbilder 
und die Bibelworte bilden eine Einheit, die zum 
Meditieren anregt. 

„Alte hebräische Handschriften". Der treffliche 
Kalender für das Studierzimmer! Die Kunstdrucke 
entstammen der Cervera-Bibel, einem der prächtig
sten Nachlässe der großen jüdischen Kultur zur 
Zeit des Mittelalters in Spanien. Leuchtende Far
ben mit glänzendem Gold- und Silberblatt. Die 
Nationalbibliothek in Lissabon hat die Publikation 
ermöglicht. Dem Verlag gebührt Dank für dieses 
Prachtstück. 

Zwei Kunstdruckmappen. Zuerst „Impressio
nism". Die Mappe enthält sechs Bilder: eine Aus
wahl aus der bekannten Sammlung der Nationalga
lerie in Washington. - Sodann Claude Monet. Sechs 
Meisterwerke wurden aus der Sammlung des Art 
Instituts von Chicago zusammengetragen. Enthal
ten sind u. a. die „Seerosen", das „Mohnblumen
feld" und der „Palazzo Dario, Venedig". - Beide 
Mappen sind vielseitig verwendbar. Der Verlag te 
Neues bietet viele vorzügliche Kunstdruckmappen 
mit Bildern auf besonders guten Papier. 

,,Mustang". Großartige Pferdefotos. Eine Augen
weide. Ein schönes Geschenk für Jugendliche, die 
an Pferden Freude haben. 

„In Gottes schöner Welt". Ein Fotokalender mit 
Worten der Bibel. Motive: Garten, Feld, Wald, See, 
Straße, Haus, Wagen. Man nimmt sehr dankbar die 
Einladung zur Meditation mit Bild und Wort an. 

„Steinkopfkalender". Fotos von Ernst Kirchner 
und Texte von Herbert Virn;on. Bäume, Wasserstel
len, Blumen, Uhren, Treppen, Hauseingang. Die 
kurzen Texte bringen Ruhe in eine unruhige Zeit. 

Die Druckqualität der Kalender ist vorzüglich. 
Kalender sind Geschenke über den Tag hinaus. 

K.-F. W. 

Neues vom Radius-Verlag 
Die Bücher des Radius-Verlages in Stuttgart 

werden hohen Ansprüchen gerecht. 

- Heinrich Albertz (Hrsg.): ,,Die zehn Gebote". 
Eine Reihe mit Gedanken und Texten: 
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Band 9: ,,Du sollst kein falsch Zeugnis reden 
wieder deinen Nächsten", 102 S., Pb., 
Band 10: ,,Laß dich nicht gelüsten deines Näch
sten Hauses ... noch alles, was dein Nächster 
hat", 110 S., Pb., 
je 19,80 DM (bei Abnahme aller Bände je 16,80 
DM); 

- Walter Habdank: ,,Holzschnitte zur Bibel", 88 S. 
mit 20 Farb- und Schwarz-Weiß-Abb., Ln. mit 
Farbprägung und Schutzumschlag im Großfor
mat, Fadenheftung, 48,- DM; 

- Kurt Marti: ,,Red' und Antwort". Rechenschaft 
im Gespräch, 125 S., Pb., 23,- DM; 

- Marlies Flesch-Thebenius: ,,Hauptsache Schwei
gen". Ein Leben unterm Hakenkreuz, 160 S., Pb., 
25,-DM; 

- Hans Norbert Janowski: ,,Das Wichtigste in 
Kürze". Aphorismen - Sprüche - Sentenzen, 
80 S., Pb., 12,- DM; 

- Leonie Ossowski: ,,Das Zinnparadies". Erzäh
lung (Reihe Radius-Bibliothek), 64 S., Ln. mit 
Farbprägung und Fadenheftung, 16,- DM. 

Die Dekalog-Bände sind zu einer sehr brauchba
ren Reihe geworden - z.B. für den Unterricht und 
für kleine Kreise. Die Beiträge von Theologen und 
Nichttheologen gehen auf die Fragen der Gegen
wart ein. Konkret, sie laden zum Gespräch und 
zum neuen Hören auf die zehn Gebote ein. Es 
werden im Jahr 1989 noch zwei weitere Bände 
folgen, die sich u. a. mit dem Gebot der Gottes- und 
Nächstenliebe sowie mit anderen biblischen Gebo
ten beschäftigen. - Die Reihe kann gut für eine 
Predigtreihe über die Gebote benutzt werden. 

Die Bilder von Walter Habdank sind auf eine 
besondere Weise Kommentare zu Bibeltexten, die 
neben den Bildern abgedruckt sind. Ich denke z. B. 
an den Holzschnitt „Simeon" zu Lk. 2, 29-30. Hier 
wird Sprache bildhaft. 

Gespräche mit dem Pfarrer Kurt Marti. Da lohnt 
sich das Zuhören. Marti hat es gelernt, auf viele 
Fragen zu antworten, ohne in Klischees zu verfal
len. Man wird immer wieder auf die Gedichte und 
auf weitere Texte verwiesen. 

„Hauptsache Schweigen." Der Versuch einer 
Pfarrerin, die Vergangenheit zu bewältigen. Nichts 
wird beschönigt. Ein ehrliches Buch. 

Hans Norbert Janowski ist Chefredakteur der 
„Evangelischen Kommentare" in Stuttgart. Einige 
Beispiele aus seinen Aphorismen: ,,Der Staat ist für 
alle da, die Kirche für jeden." - ,,Er hat Vorurteile 
wie ein Experte." - ,,Das befreite Ich: Traum oder 
Trauma?" - ,,Know how: Je besser er wußte, wie, 
desto mehr fragte er sich, warum." - ,,Läuft es von 
selbst, geht es bergab." - ,,Die Sterbenden wissen 
vom Leben mehr als die Lebenden." 

Leonie Ossowskis Erzählung: Erinnerung an 
verlorene Heimat. Deutschland und Polen. Eine 
Geschichte voller Sehnsucht. Ohne Verurteilun
gen. - Die Radius-Bibliothek - fein gebunden in 
dunkelblauem Leinen - ist die schönste Buchreihe, 
die ich kenne. K.-F. W. 

Neuerscheinungen im Verlag am Eschbach, Im 
alten Rathaus, 7849 Eschbach/Markgräflerland 
„Komm in meinen Garten", Ein Merkbuch für alle 
Tage des Jahres, DM 16,80; 
„Was die Nacht hell macht", Rembrandt malt die 
Weihnachtsgeschichte, 14,80 DM; 
,,Dann wird dein Licht aufgehen in der Finster
nis", Gerhard Boos deutet die Weihnachtsge
schichte des Altars zu Schotten, DM 14,80; 
„Des Menschen Herz weiß um Zeit und Ende", Für 
das Ende des Tages, DM 4,80; 
„Öffne mir die Augen, daß ich sehe", Für den 
Anfang des Tages, DM 4,80. 

Wieder beschenkt der Verlag uns (im wahrsten 
Sinne des Wortes. Man kann es nicht anders nen
nen) mit einigen Heften und Büchlein, die nach 
Form und Inhalt nicht nur schön und gediegen, 
sondern stark und eindeutig dem christlichen 
Glauben verbunden sind. Alle die mit der Verkün
digung des Evangeliums in Kirche, Gemeinde, 
Schule und Haus betraut sind, dürfen an diesen 
Veröffentlichungen nicht vorübergehen. Es han
delt sich um seelsorgerliche Hilfen höchster Quali
tät bei Besuchen an Krankenbetten, Geburtstagen 
oder zu Weihnachten. Sie werden auch die Leser 
beglücken, die den unmittelbaren Bezug zu ihrer 
Kirche verloren haben, aber sich danach sehnen, 
ihrem Leben wieder Boden unter die Füße und 
einen Sinn zu geben. G. B. 

Theologisch-philosophische Zeitschrift 
,,Theologie und Philosophie", Vierteljahrs

schrift, 63. Jg., 1988, Heft 3, Verlag Herder, Her
mann-Herder-Str. 4, 7800 Freiburg/Br., 44,50 DM 
(~ahrgang: 178,- DM) 

Das neue Zeitschriftenheft hat - wie in ThPh 
üblich - ein hohes Niveau. 

Die beiden großen „Abhandlungen" werden 
zunächst den katholischen Theologen interessie
ren: ,,Das Athanasianische Glaubensbekenntnis in 
der Auslegung Hildegards von Bingen. Bemerkun
gen zur Trinitätslehre" (Bernd Jochen Hilberath) 
und „Die Missionen auf dem 1. Vatikan um" (Klaus 
Schatz). Die Aufsätze sind freilich so abgefaßt, daß 
sie auch dem evangelischen Theologen wichtige 
Details bringen. 

Die beiden kleineren „Beiträge" können nicht 
zuletzt im nichttheologischen Bereich große Auf
merksamkeit finden: ,,Vom literarischen Diskurs 
zum christlichen Aufruf. Überlegungen zum ersten 
Teil der von Pascal provisorisch geordneten ,Pen
sees'" (Peter Grotzer) und „Zur Kritik des totalisie
renden Erklärungsprogramms. Über normative 
Voraussetzungen der Wissenschaft - am Beispiel 
der Sozio biologie" (Andreas Dorschel). 

Zunächst ein Zitat von Grotzer: ,,Pascal will die 
Vernunft in ihre Grenzen zwingen, doch ebenso vor 
einer einseitigen Überbetonung der Natur warnen: 
an die Stelle von ,Widersprüchlichkeiten' in der 
Figur des Paradoxes treten jetzt im übernächsten 
Abschnitt des Fragments 131 Imperative: 
,Erkenne', ,Demütige dich', ,schweige', ,lerne', und 
schließlich ,erfahre von deinem Meister deine 
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wahre Lage, die du nicht kennst. Höre auf Gott' 
Hier spricht jemand, der selbst nicht mehr in der 
ständigen Hin- und Herbewegung der Suche befan
gen ist,jemand, der sich zeitweise dem Paradox der 
unbestimmbaren Mitte entziehen kann, weil er in 
einer anderen Ordnung, jener des Glaubens, eine 
neue ,Doxa' erfahren hat, die ihm, wie aus dem 
,Memorial' ganz klar hervorgeht, Freude bringt" 
(S. 382). Pascal, einer der Großen, der auch von 
Skeptikern ernst genommen wird. 

Die 12 Seiten des Beitrags von Dorschel muß 
man gründlich studieren. Sie sind wissenschafts
theoretisch - und theologisch! - von außerordentli
cher Bedeutung. Es geht letztlich um Wahrheit. 

Der Rezensionsteil des vorliegenden Heftes 
umfaßt mehr als die Hälfte des gesamten Umfangs. 
Die Buchbesprechungen stellen philosophische 
Werke vor - in vier Abteilungen: l. Philosophiege
schichte: Antike bis Kant; 2. Neuere Philosophie
geschichte; 3. Theoretische Philosophie; 4. Prakti
sche Philosophie. Die Auswahl der Bücher wird 
stets sehr gewissenhaft vorgenommen. Hier kann 
man sich in bester Weise über das Neue - und 
Bleibende - orientieren. K.-F. W. 

Werner Ross: ,,Die Feder führend". Schriften 
aus fünf Jahrzehnten, Kastell Verlag, München, 
1987, 600 S., Ln. 38,- DM. 

Werner Ross wurde 1912 geboren. Nach dem 
Studium der Romanistik und der Promotion bei 
Ernst Robert Curtius, dessen Assistent er war, 
wurde er Universitätslektor in Italien, Leiter der 
Deutschen Schule in Rom, Direktor des Goethe
Instituts (1964-1972) und schließlich Honorarpro
fessor für Vergleichende Literaturwissenschaft an 
der Universität München. Er ist durch viele Essays 
und Rezensionen in den großen Zeitungen und 
Zeitschriften bekannt. ,,Literaturkritik ist Literatur 
über Literatur." Dieser Satz des großen Ernst 
Robert Curtius wird von Werner Ross bestätigt. 

Marcel Reich-Ranicki schreibt im Vorwort: 
„Dies ist ein ungewöhnliches Buch. Denn obwohl 
es Aufsätze und Glossen vereint, die im Laufe von 
nicht weniger als fünfzig Jahren entstanden sind 
und alle lediglich für den Tag bestimmt waren, 
haben wir es mit einem Band zu tun, der, anders als 
die meisten in deutscher Sprache gedruckten 
Bücher, weder schwerfällig noch langweilig ist, 
vielmehr bereitet, wonach wir uns immer sehnen -
nämlich Belehrung und Vergnügen. Mehr noch: 
Wir haben es mit einer belehrenden Unterhaltung 
zu tun, mit einem nützlichen Vergnügen." 

Die zahlreichen in diesem Buch vereinigten und 
meist kurzen Beiträge sind jung geblieben, weil sie 
dialogfähig angelegt sind und bleiben. 

Das Buch enthält von den rund 2000 Publikatio
nen des Autors die 100 wichtigsten. Sie finden sich 
in sieben Teilen: ,,Mein Leben"; ,,Köpfe und 
Bücher" (Romania, Goethe-Zeit, Nietzsche und 
sein Umkreis, Vorfahren und Zeitgenossen), 
,,Motive und Beziehungen"; ,,Länder - Zeiten -
Sprachen"; ,,Zeitkritik"; ,,Religion"; ,,Moralia". 

Dem kulturell und literarisch interessierten 
Zeitgenossen wird ein Lesevergnügen bereitet. In 
der „kleinen Form" zeigt Werner Ross eine unver
gleichliche Könnerschaft. Immer wieder - nicht 
nur in dem Teil über Religion - findet die theologi
sche Leserschaft besondere Hinweise, Anmerkun
gen, ,,Liebes- und Kriegs-Erklärungen". 

,,Die Feder führend": so ist bestes Feuilleton. 
K.-F. W. 

Jürgen Kocka (Hrsg.): ,,Bürgertum im 19. Jahr
hundert". Deutschland im europäischen Vergleich. 
Drei Bände (dtv 4482), Deutscher Taschenbuch 
Verlag, München, 1988, 1413 S., geb., 78,- DM. 

Die Bedeutung des 19. Jahrhunderts wird in der 
Forschung durchaus unterschiedlich beurteilt. Mit 
den Fragen, die sich hier stellen, beschäftigte sich 
ein Jahr lang eine Forschungsgruppe des Bielefel
der Zentrums für interdisziplinäre Forschung, an 
der Vertreter der Geschichts-, Sozial- und Kultur
wissenschaften aus der Bundesrepublik Deutsch
land, aus der DDR, aus zehn weiteren europäischen 
Staaten, aus Nordamerika und Israel teilnahmen. 
Die drei vorliegenden Bände nehmen die Ergeb
nisse auf. 45 Beiträge ergeben ein farbiges Bild. 

Jürgen Kocka legt zunächst eine große Einlei
tung vor: ,,Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft 
im 19. Jahrhundert. Europäische Entwicklungen 
und europäische Eigenarten". Es schließen sich 
acht große Teile an, die die Einzelbeiträge enthal
ten: I. ,,Europäische Vielfalt"; II. ,,Bürgerliche 
Gesellschaft und bürgerliches Recht"; III. ,,Wirt
schaftsbürger- Bildungsbürger"; IV. ,,Verbürgerli
chung - Entbürgerlichung. Das Verhalten zu ande
ren sozialen Klassen und Schichten"; V. ,,Die jüdi
sche Minderheit in der bürgerlichen Gesellschaft"; 
VI. ,,Bürgerliche Mentalität und Kultur"; VII. ,,Wis
senschaft, Literatur und Kunst"; VIII. ,,Das Bürger
tum in der Politik". 

Das dreibändige Werk - eine Originalausgabe 
des Deutschen Taschenbuch Verlages - enthält 
ungewöhnlich viel Material. Es hilft dem Theolo
gen, Kirche und Theologie im 19. Jahrhundet bes
ser zu verstehen. Leider fehlen spezifische kirchen
und theologiegeschichtliche Beiträge; sie hätten 
das Bild noch farbiger machen können. Denn 
Sozialgeschichte kann Kirchen- und Theologiege
schichte nicht ersetzen. Vorbildlich ist Teil V, des
sen Thematik in der Geschichtsschreibung oft ver
nachlässigt worden ist. 

Das Buch hat alle Vorzüge eines Handbuchs, zu 
dem man immer wieder gern greifen wird. Eine 
gute Hilfe könnte ein ausführliches Register sein, 
das für die zweite Auflage erstellt werden sollte. 

Wer einmal beginnt, in den Bänden zu lesen, 
wird sie nicht schnell weglegen. Man „liest sich 
fest". Und man hat Gewinn. 

Der Deutsche Taschenbuch Verlag sei aus
drücklich ermuntert, ähnliche Forschungsdoku
mentationen wie hier vorzulegen. Sonst verschwin
den viele gute Beiträge aus den Geisteswissen
schaften in den kleinen Auflagen von Werken mit 
unerschwinglich hohen Preisen. K.-F. W. 
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Deutsche Geschichte 
- ,,Preußens großer König''. Leben und Werk 

Friedrichs des Großen. Eine Ploetz-Biographie. 
Hrsg. von Wilhelm Treue, Verlag Ploetz, Frei
burg, 1986, 272 S., Ln., 19,80 DM; 

- ,,Drei deutsche Kaiser". Wilhelm I. - Friedrich 
III. - Wilhelm II. Ihr Leben und ihre Zeit 
1858-1918, 240 S., Ln., 39,80 DM. 
Für den Geschichtsfreund ist der Name „Ploetz" 

ein Begriff. Im Verlag Ploetz erscheinen viele große 
Übersichtswerke. Aber der Verlag legt auch - wie 
hier - gute Spezialliteratur vor. 

Zum 200. Todesjahr Friedrichs des Großen sind 
1986 viele Bücher auf den Markt gekommen. Eines 
von jenen, die über das Jahr hinaus Geltung haben 
und nicht „verramscht" werden, ist der vorliegende 
Ploetz-Band. Er hat vier Teile: I. ,,Staat - Verwal
tung - Gesellschaft"; II. ,,Der friderizianische Mer
kantilismus. Wirtschaft, Schiffahrt, Ausländer und 
Technik"; III. ,,Friedrich und die Kultur"; IV. 
„Schlesien, Außenpolitik und Kriegführung". In 
jedem Teils sind Essays zusammengestellt, in 
denen beste Kenner der Materie eine Standortbe
stimmung geben. So ist das Buch „auf dem neue
sten Stand". Als Beispiele nenne ich aus Teil I 
Eberhard Günter Schulz' Aufsatz „Philosophie und 
Rechtsauffassung", aus Teil II Stefi Jersch-Wenzels 
Beitrag „Ausländer und Ausländerpolitik", aus 
Teil III Michael S. Cullens Darstellung „Friedrich 
als Bauherr: Besessenheit und Strenge", aus 
Teil IV Klaus Malettkes Aufsatz „Frankreich und 
Friedrich der Große". Fragen der Kirche und Reli
gion sind hier nicht als Titel aufgeführt, werden 
aber in anderen Büchern behandelt (z. B. bei 
Rudolf von Thadden: ,,Fragen an Preußen"). Wil
helm Treue gibt eine gute Einleitung und eine 
vertiefende Zusammenfassung. Bildtafeln, Karten, 
eine Stammtafel, ein Schaubild sowie ein Literatur
verzeichnis und ein Namen- und Sachregister 
machen den Band zu einem guten Handbuch. 

1888: Drei-Kaiser-Jahr. Auch hierzu hat Wilhelm 
Treue einen vorzüglichen Band herausgegeben. 
Leben und Werk der drei Kaiser werden in jeweils 
eigenen Essays dargestellt. Dazu kommen einige 
Spezialaufsätze sowie wieder eine Einleitung und 
ein Schlußabschnitt von Wilhelm Treue. Natürlich 
finden wir Bildtafeln, die nötigen Register und ein 
Literaturverzeichnis. Das Buch ist gründlich und 
solide gearbeitet. K.-F. W. 

Irmgard Weth: ,,Neukirchener Kinder-Bibel". 
Mit Bildern von Kees de Kort, Kalenderverlag des 
Erziehungsvereins, Neukirchen-Vluyn, 1988, 
318 S., geb., 25,- DM. 

Die Texte - nach Sinnabschnitten doppelspaltig 
gesetzt - erzählen in anschaulicher Sprache; sie 
sind gut zum Vorlesen im Kindergarten und in der 
Grundschule geeignet. Der Band sollte auch in 
vielen Familien benutzt werden. Die Bilder - z. T. 
neu und bisher unveröffentlicht- sind aussagekräf
tig; sie laden zum Gespräch mit Kindern ein. 

Der Anhang bietet eine Einführung in die 
Geschichte der Bibel für Eltern, Erzieherinnen und 
Erzieher sowie für alle interessierten Erwachsenen. 

Eine hilfreiche Erklärung auf 40 Seiten. Viele Men
schen in unserer Zeit wagen es nicht, biblische 
Geschichten zu erzählen. Aber was ist wichtiger für 
Kinder als eine kontinuierliche Hinführung zur 
Bibel! Schon früh sollten Kinder Geschichten des 
Alten und Neuen Testamentes kennenlernen. 

Wir können in Familien, Kindergärten und 
Schulen auf diese schöne Kinder-Bibel hinweisen. 
Ein wertvolles und wichtiges Geschenk! K.-F. W. 

Peter Krusche, Dietrich Rössler und Roman 
Roessler (Hrsg.): ,,Predigtstudien für das Kirchen
jahr 1988/89". Perikopenreihe V - Erster Halbband, 
Kreuz-Verlag, Stuttgart, 1988, 205 S., Ln., 36,- DM. 

Die bekannte Reihe im Kreuz-Verlag wird auch 
im neuen Kirchenjahr fortgesetzt. Sie ist dialogisch 
angelegt. Dem Bearbeiter A (,,Wie höre ich den 
Predigttext?") folgt Bearbeiter B (,,Wie rede ich mit 
dem Predigthörer?"). Manche Verfasser arbeiten 
schon lange zusammen. Aber man kann immer auf 
Überraschungen gefaßt sein. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen 
aus allen Bereichen von Kirche und Theologie. So 
ergibt sich eine Vielfalt von Ansätzen, die uns zum 
Weiterdenken ermutigen. K.-F. W. 

Heinz-Dieter Knigge (Hrsg.): ,,Erzählend predi
gen an Sonn- und Feiertagen". Anregungen und 
Beispiele, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 
Gütersloh, 1988, 152 S., kt., 22,80 DM. 

Erzählen ist eine Kunst, die auch in der Predigt 
ihren Platz hat. Hier liegen neue narrative Predig
ten vor. Eine bunte Auswahl. Man wird in einer 
stillen Stunde den Band zur Hand nehmen, blät
tern, lesen und am Rand Notizen machen. Narra
tive Predigten sind keine Modeerscheinung, die 
bald vergeht. Es ist sehr erfreulich, daß der Band 
auch Fest- und Gedenktage einbezieht. Alle, die an 
diesem Band mitgearbeitet haben, stehen im pfarr
amtlichen Dienst. Einige wohnen in der DDR. 
Heinz-Dieter Knigge hat einen Band zusammenge
stellt, dessen Inhalt man in einem einzigen Kir
chenjahr nicht ausschöpfen kann. 

Niemand wird die vorgelegten Predigten so hal
ten, wie sie abgedruckt sind. Aber sie bieten - wie 
es im Untertitel heißt-Anregungen und Beispiele. 
Das genügt. K.-F. W. 

Hans Schwarz (Hrsg.): ,,Glaube und Denken". 
Jahrbuch der Karl-Heim-Gesellschaft. 1. Jahrgang 
1988, Brendow Verlag, Moers, 1988, 143 S., kt., 
19,80 DM. 

Die Karl-Heim-Gesellschaft (Geschäftsstelle: 
Joh.-Seb.-Bach-Str. 56, 6141 Einhausen) dient der 
,,Förderung einer biblisch-christlichen Orientie
rung in der wissenschaftlich-technischen Welt". 
Jetzt liegt das erste Jahrbuch vor. 

Der Tübinger Theologe und Stiftsprediger Karl 
Heim hat eine ganze Generation von Pfarrern 
geprägt. Auch viele Nichttheologen haben ihn 
gehört. Karl Heim kann Vorbild in unserer Zeit 
sein. 

Bekannte Theologen greifen seine Intentionen 
auf und führen sie aus je ihrem Wissenschaftsge
biet weiter. Das betrifft Gegenwartsfragen ebenso 
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wie Metaphysik, Naturwissenschaften und die 
Dimensionenlehre. Hans Schwarz hat ein knappes, 
aber informatives Vorwort geschrieben. 

Es folgen sieben Aufsätze - u. a. Sigurd Martin 
Daecke: ,,Gott im Hinterhaus des Weltgebäudes? 
Die Dimensionenlehre Karl Heims als Entwurf 
eines theologischen Wirklichkeitsverständnisses"; 
Gunther Wenz: ,,Was ist also ,Zeit'? Notizen zu 
einem Welträtsel"; Rainer Lachmann: ,,Die Trini
tätslehre in religionsdidaktischer Sicht"; Adolf 
Köberle: ,,Karl Heims Vorgänger auf der Tübinger 
Lehrkanzel. Ein Kapitel schwäbischer Theologie
geschichte". 

Man darf auf die weiteren Jahrbücher gespannt 
sein. K.-F. W. 

Anny Hahn: ,,Traugott Hahn". Ein Märtyrer des 
20. Jahrhunderts. Mit einem Geleitwort von Prof. 
Dr. Wilhelm Hahn (Reihe Apostroph), Brendow 
Verlag, Moers, 1988, 143 S., Pb., 19,80 DM. 

Anny Hahn, die Frau des Pfarrers und Theolo
gieprofessors Traugott Hahn in Dorpat, hat die 
letzten Kapitel der vorliegenden Biographie 
,,unmittelbar nach dem Tode ihres Mannes in tie
fem Schmerz und wacher Erinnerung" niederge
schrieben. Das Lebensbild „ließ in die inneren 
Kämpfe und Nöte hineinschauen, die zu dem Ent
schluß führten, statt zu fliehen, bei der Gemeinde 
zu bleiben und das Martyrium zu wagen" (so der 
Sohn Wilhelm Hahn im Vorwort). 

Wilhelm Hahn schreibt weiter: ,,Fast 70 Jahre 
nach dem Tode von Traugott Hahn spricht dieses 
Buch, trotz seiner zeitgebundenen Sprache, immer 
noch eindringlich zu dem Leser. Meine Schwester 
und ich geben es gekürzt und bearbeitet heraus, 
damit es der heutigen Generation auf dem Weg des 
Glaubens durch unsere Zeit Wegweisung und Hilfe 
ist." 

Ein ergreifendes Buch über den Theologen, der 
nur 43jährig 1919 in Riga erschossen wurde. Am 
Schluß des Buches stehen die letzten Worte, die 
Traugott Hahn seiner Gemeinde von der Kanzel 

der Universitätskirche aus zurief: ,,Gott ist den
noch vor allem die Liebe, und dann kann uns 
nichts das Leben nehmen." K.-F. W. 

Rudolf Vierhaus: ,,Deutschland im 18. Jahrhun
dert". Politische Verfassung, soziales Gefüge, gei
stige Bewegungen. Ausgewählte Aufsätze, Verlag 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1987, 316 S., 
kt., 68,- DM. 

Der bekannte Göttinger Historiker Rudolf Vier
haus schreibt im Vorwort: ,,Die Erträge wissen
schaftlicher Arbeit gehen nicht immer, manchmal 
erst nach längerer Zeit und dann in modifizierter 
und kondensierter Gestalt in größere Darstellun
gen ein. Oft aber haben sie in Aufsätzen und 
Abhandlungen Niederschlag gefunden, die, aus 
unterschiedlichen Anlässen entstanden, das über
greifende, sich weiter entwickelnde Erkenntnisin
teresse des Verfassers und sein Bemühen um Dar
stellung erkennen lassen. Das mag es rechtfertigen, 
einige von ihnen, die einer vielschichtigen, im Kern 
aber einheitlichen Thematik gewidmet waren, 
allerdings an verschiedenen Stellen veröffentlicht 
wurden, gesammelt noch einmal vorzulegen. Um 
den Zusammenhang der Argumentation deutlicher 
hervortreten zu lassen, ist die Chronologie der 
Erstveröffentlichung der einzelnen Beiträge aufge
geben worden zugunsten einer Ordnung nach 
Schwerpunkten, die für die sozial-, verfassungs-, 
kultur- und mentalitätsgeschichtliche Interpreta
tion des 18. Jahrhunderts aufschlußreich erschei
nen. Eines Jahrhunderts, das einerseits am Anfang 
der modernen Welt stand, andererseits noch zum 
alten Europa gehörte. Das gilt für Deutschland 
mehr noch als für Westeuropa; die Eigentümlich
keit der deutschen Entwicklung, insbesondere der 
deutschen Ausprägung der Aufklärung, herauszu
arbeiten, war eine der leitenden Absichten aller 
hier vereinigten Abhandlungen" (S. 7). 

Die Aufsätze haben auch theologiegeschichtli
che Bedeutung; sie repräsentieren beste deutsche 
historiographische Tradition. Ein glänzendes 
Buch! K.-F. W. 



1 D 4185 B 

Postvertriebsstück 
Gebühr bezahlt 

Landeskirchenamt 
Postfach 2740 

4800 Bielefeld 1 

EV.KIRCHENGEMEiNOE 
ENDE 
POSTFACH 

5804 HERDECKE 2 

0003 

Herausgegeben vom Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen, Altstädter Kirchplatz 5, Postfach 2740, 4800 Bieleield 1 - Fernruf 
Sammel-Nr. 594-0. - Bezugspreis jährlich 30,- DM (Kalenderjahr). - Postvertriebskennzeichen: 1 D 4185 B. - Bestellungen sind an das Landeskirchenamt 
zu richten. Konten der Landeskirchenkasse: Konto-Nr. 14069-462 beim Postgiroamt Dortmund (BLZ 44010046), Konto-Nr. 521 bei der 
Sparkasse Bielefeld (BLZ 48050161), Konto-Nr. 4301 bei der Evangelischen Darlehnsgenossenschaft e.G. Münster (BLZ 40060104). Druck: ErnstGieseking, 

Graphischer Betrieb, 4800 Bielefeld 13 


